
NIEDERSCHRIFT 
 
über die am 12.06.2025 stattgefundene öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Verbandsgemeinderates Otterbach-Otterberg 
 

  
Datum 12.06.2025 
Ort, Raum Otterberg, Sitzungssaal VG Otterberg 
Beginn 19:00 
Ende 21:10 
  

 
Die Gremienmitglieder wurden mit Schreiben vom 02.06.2025 zu der Sitzung eingeladen. 
Die Sitzung wurde in der Ausgabe des Amtsblattes vom 05.06.2025 bekannt gemacht. 
 
Die gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder beträgt 33, 
davon haben folgende Mitglieder teilgenommen: 
 

Funktion Name, Vorname Fraktion Stimmberechtigt 

Bürgermeister Westrich, Harald  ja 

1. Beigeordnete / 
Ratsmitglied 

Reschke, Marco VG_FWG ja 

Beigeordneter Spohn, Hans-Peter VG_FWG ja 

Ratsmitglied Budek, Bruno  ja 

Fraktionsvorsitzender Knecht, Karl-Friedrich VG_AFD ja 

Ratsmitglied Beluli, Mark VG_AFD ja 

Ratsmitglied Wagner, Klaus VG_AFD ja 

Ratsmitglied Kotzian, Tom VG_AFD ja 

Fraktionsvorsitzender Dr. Herhammer, Norbert VG_CDU ja 

Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

Pfleger, Michael VG_CDU ja 

Ratsmitglied Hörhammer, Brigitte VG_CDU ja 

Ratsmitglied Eimer-Hartmann, Ute VG_CDU ja 

Fraktionsvorsitzender Zinßmeister, Ero VG_FWG ja 

Ratsmitglied Coressel, Susanne VG_FWG ja 

Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

Rheinheimer, Sven VG_FWG ja 

Ratsmitglied Hach, Petra VG_FWG ja 

Ratsmitglied Mühlberger, Gunter VG_FWG ja 

Ratsmitglied Leppla, Michael VG_FWG ja 

Ratsmitglied Christmann, Jürgen VG_FWG ja 

Ratsmitglied Hock, Jan VG_FWG ja 

Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende 

Barthen, Lieselotte VG_Gruene ja 

Fraktionsvorsitzende Mayer, Alice VG_Gruene ja 

Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

Matheis, Dennis VG_SPD ja 

Ratsmitglied Carra, Erwin VG_SPD ja 

Ratsmitglied Fender, Walter VG_SPD ja 

Ratsmitglied Mühlberger, Willi VG_SPD ja 

Fraktionsvorsitzender Keller, Hans-Peter VG_SPD ja 

Ratsmitglied Schneck, Walter VG_SPD ja 

Ratsmitglied Stein, Martina VG_SPD ja 

 
Entschuldigt fehlten: 
 

Funktion Name, Vorname Fraktion Stimmberechtigt 



Beigeordneter / 
Ratsmitglied 

Müller, Martin VG_SPD ja 

Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

Weiske, Mario VG_AFD ja 

Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

Rösner, Markus VG_CDU ja 

Ratsmitglied Schönmehl, Rupert VG_CDU ja 

 
Weitere Anwesende: 
 

Funktion Name, Vorname 

Schriftführer Heinz, Nico Alexander 

 Hartmut Jopp, IGR 

 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist und dass der 
Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg gemäß § 39 Abs. 1 GemO beschlussfähig ist. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende den Antrag, die Tagesordnung um drei 
dingliche Personalangelegenheiten im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu erweitern. Dem Antrag 
auf Erweiterung der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt. 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
2. Teil-Flächennutzungsplan "Erneuerbare Energien"; 

a) Behandlung der während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen 
b) Behandlung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
c) Annahme des Planentwurfes 
d) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
e) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 

 
 
 
 
1. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
 
Der Verbandsgemeinderat das Vorbenehmen zur Besetzung der Rektorenstelle der Grundschule 
Mehlbach für zwei Bewerber hergestellt, der Einstellung von zwei Mitarbeitenden zugestimmt und 
die Höhergruppierung eines Mitarbeitenden beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Teil-Flächennutzungsplan "Erneuerbare Energien"; 
a) Behandlung der während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
b) Behandlung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
c) Annahme des Planentwurfes 
d) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
e) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 
Sachverhalt- und Rechtslage: 

 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2024 die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“ 
beschlossen. 
 
Für die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB wurden 77 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
06.08.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 27.09.2024 aufgefordert.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 
12.08.2024 bis zum 27.08.2024 statt. Dies wurde im Amtsblatt vom 01.08.2024 öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Die in beiden Beteiligungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind in der Anlage 
beigefügt. 
 
Über jede Stellungnahme muss einzeln abgewägt und beschlossen werden (siehe Anlage 
„…FÖBB_Abwägung…“). 
 
Bei den privaten Stellungnahmen wurden gleichlautende Bedenken und Anregungen 
zusammengefasst. 
 
Nach der Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit kann dem Planentwurf, nach Abwägung, mit den zu 
berücksichtigenden Änderungen und Anmerkungen, zugestimmt werden. 
 
 
Mit dem dann vorliegenden überarbeiteten Planentwurf kann das nächste Beteiligungsverfahren der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB anberaumt werden. 
 
 
Finanzierung: 

 
Die Finanzierung ist gesichert. Im Haushaltsplan sind entsprechende Mittel bereitgestellt. 
 
 
 
Stellungnahmen, Abwägungen, Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 

 
Zu besseren Nachvollziehbarkeit sind die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates in das 
Gutachten des Planers zur Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung an der entsprechenden Stelle eingearbeitet.  



Zum Beginn der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt waren 29 
stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend.  
 
Einem Antrag von 8 Ratsmitgliedern auf namentliche Abstimmung über die Herausnahme der WEA-
Flächen im Otterberger Wald konnte nicht stattgegeben werden, da ein solcher Antrag von 
mindestens ¼ der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (= 9 Ratsmitglieder) gestellt werden muss. 
 
Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, dass die Windenergie-Flächen, die vom Stadtrat Otterberg 
beschlossen wurden, in die Planung zur Abwägung aufgenommen werden soll. Dem Antrag wird mit 
20 Ja-Stimmen 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt. 
 
Gegen 20:00 Uhr haben die anwesenden Mitglieder der CDU-Fraktion den Ratssaal verlassen. Bei 
Abwägungen und Beschlüssen die danach gefasst wurde, beträgt die Anzahl der stimmberechtigten 
Ratsmitglieder 25. 

 
 

a) Über jede einzelne Stellungnahme ist zu beschließen (Nr. 2.1 – 2.37) 
 

1. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
2.1 Stellungnahme der Amprion GmbH, Dortmund vom 19.08.2024 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in den genannten Flächen 
Höchstspannungsfreileitungen der Amprion GmbH befinden. Die Flächen Nr. 103, 107, 108 und 109 
für Photovoltaikfreiflächenanlagen entfallen aufgrund der Überarbeitung des Vorentwurfs. Die 
Fläche Nr. 101 wird gestrichen, da die Fläche aufgrund der Überlandleitung zu klein werden würde. 
 
Für die übrigen Flächen führen die vorhandenen Leitungen nicht zu einem Ausschluss der 
betroffenen Flächen. Es erfolgt für die Flächen Nr. 100 (PV) und Nr. 23 und 24 (Wind) ein Hinweis 
in den Unterlagen. 
 
  



Sachbericht: 
 

 

 



 

 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Photovoltaikanlagen werden zur Kenntnis genommen. Da die 
Flächennutzungsplanung eine Angebotsplanung ist, sind noch keine konkreten Bauvorhaben 
vorhanden. Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans wird die Amprion GmbH im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens erneut beteiligt. In der Begründung wird auf die Amprion GmbH zur Klärung 
von Details bei Bauvorhaben in den betroffenen Flächen verwiesen. 
 
  



Sachbericht: 
 

 

 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Windenergieanlagen werden zur Kenntnis genommen. Es sind noch keine 
konkreten Bauvorhaben vorhanden. Folglich können nach Abschluss des Verfahrens keine 
konkreten Anlagenstandorte oder Höhen genannt werden. In der Begründung wird auf die Amprion 
GmbH zur Klärung von Details bei Bauvorhaben in den betroffenen Flächen verwiesen. 
 
Hinweis: 
 
Es lagen vier Leitungspläne bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 

 
2.2 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 



Bundeswehr, Bonn vom 09.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
2.3 Stellungnahme der DB AG – DB Immobilien, Frankfurt vom 14.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 



 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise der Deutschen Bahn zu Photovoltaikanlagen sowie Windenergieanlagen 
werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung wird unter Hinweise allgemein auf die 
genannten Konflikte und möglichen Zwangspunkte hingewiesen. Details sind dann in den 
nachfolgenden Plänen (BImSch-Anträge bzw. Bebauungspläne) zu berücksichtigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.4 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Wasser-, Abfall- und 
Bodenschutzbehörde, Kaiserslautern vom 20.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Das Überschwemmungsgebiet Lauter wurde bereits in der vorgelagerten 
Standortuntersuchung berücksichtigt. Somit ist im Teil-FNP kein Gebiet betroffen, was sich mit dem 
Überschwemmungsgebiet der Lauter überschneidet. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In der vorgelagerten Standortuntersuchung wurde bereits ein 
Gewässerrandstreifen von 10m berücksichtigt. Somit ist im Teil-FNP kein Gebiet dargestellt, was 
sich mit dem geschützten Gewässerstreifen überschneidet. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In der vorgelagerten Standortuntersuchung wurde bereits Wasserschutzgebiete 
der Zone I und II ausgeschlossen. Wenn für ein Gebiet eine Überschneidung mit einem 
Wasserschutzgebiet der Zone III vorhanden ist, wird dies im nachgelagerten Bebauungsplan- bzw. 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 
 



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Ein außergewöhnliches Starkregenereignis stellt sowohl für Windenergie- als auch 
für Photovoltaikanlagen kein absolutes Ausschlusskriterium dar. Bei einer Windenergieanlage 
handelt es sich nur um eine punktuelle Versiegelung. Von Photovoltaikanlagen kann das anfallende 
Niederschlagswasser über die Module abfließen und schließlich versickern. In den nachgelagerten 
Verfahren (Bebauungsplanverfahren/ Genehmigungsverfahren) wird die Thematik der 
Starkregenereignisse nochmals ausführlich behandelt, wenn die konkreten Anlagenstandorte 
feststehen. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis zu den Sturzflutgefahrenkarten. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.5 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Gesundheitsamt, Kaiserslautern vom 
21.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Bei den Windenergiegebieten wurde der erforderliche Abstand von 900m zur 
Wohnbebauung eingehalten. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.6 Stellungnahme der Ortsgemeinde Heiligenmoschel, Heiligenmoschel vom 18.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Gemeinderat der Ortsgemeinde Heiligenmoschel 
beschlossen hat, die Flächen 8,9 und 10 der Windenergieflächen zu streichen. Dem wird gefolgt, 
die Flächen werden zum Entwurf gestrichen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
 
  



2.7 Stellungnahme der Pledoc GmbH, Essen vom 23.08.2024 und 19.09.2024 

 
 
Sachbericht (E-Mail vom 23.08.2024): 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht (E-Mail vom 19.09.2024): 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht (Stellungnahme vom 19.09.2024): 
 

 



 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis zu den Leitungen in den Unterlagen. Die 
Leitungen werden nicht im Teil-FNP dargestellt. Der beigefügte Plan mit den Leitungen wird dem 
Teil-FNP als Anhang hinzugefügt. 
 
 
 
Sachbericht: 
 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vier genannten Sonderbauflächen sich mit bestehenden 
Leitungen überschneiden. Die betroffenen Gebiete bleiben im Entwurf dargestellt. Für die 
betroffenen Gebiete wird auf die Überschneidung hingewiesen und die notwendigen Abstände 
werden unter Hinweise ergänzt.  
 
  



Sachbericht: 
 

 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und unter Hinweise in der Begründung ergänzt. 
Im Teil-FNP werden keine konkreten Standorte für die einzelne Windenergieanlagen geplant, 
sondern nur Flächen ausgewiesen, in denen die Anlagen möglich sind. 
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein allgemeiner Hinweis wird in den Unterlagen 
ergänzt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
  



Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es sind derzeit in den betroffenen Sondergebieten noch keine konkreten 
Planungen für Windenergieanlagen bzw. Freiflächenphotovoltaikanlagen vorhanden. In 
nachgelagerten Verfahren (BImSch-Antrag bzw. Bebauungsplan) wird eine Beteiligung erfolgen.  
 
Hinweis: 
 
Es lag ein Ausschnitt des Flächennutzungsplans bei, bei dem die betroffene Trasse eingezeichnet 
ist. Ein Plan, der alle vorhandenen Trassen im Verbandsgemeindegebiet zeigt, lag ebenso bei.  
 
Es lagen weitere Detailpläne der Leitung bei, die auch die Höhenangaben im Längenschnitt 
enthalten haben.  
 
Weiter ist ein Merkblatt zur „Berücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen bei der 
Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen“ sowie ein Merkblatt zur 
Dokumentation beigefügt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  25 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
2.8 Stellungnahme des Landesfischereiverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Ockenheim vom 

27.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Stellungnahme der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht, 

Neustadt a. d. Weinstraße vom 27.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
  



2.10 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz, 
Kaiserslautern vom 02.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken hinsichtlich der Ausweisung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden zur 
Kenntnis genommen. Es wird jedoch zurückgewiesen, dass durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
ein Verbrauch und ein dauerhafter Entzug von fruchtbaren Ackerböden stattfindet. Die Aussage, 
dass es sich nicht nur um eine temporäre Umnutzung handelt wird zurückgewiesen. In den 
nachgeordneten Bebauungsplanverfahren, welche zur Realisierung einer PV-FA notwendig sind, 
werden immer Rückbauverpflichtungen festgelegt und mittels privatrechtlicher Verträge abgesichert. 
Daher wird die Anlage nach Ende des Nutzungszeitraums zwingend zurückgebaut und kann wieder 
als Ackerfläche genutzt werden. 
 
Zudem ist zu beachten, dass die Flächennutzungsplanung eine Angebotsplanung darstellt und 
somit nicht zwangsläufige jede Fläche durch ein nachfolgendes Bebauungsplanverfahren wirklich 
umgesetzt wird.  
 



Die Lebensmittelversorgung ist nach wie vor sichergestellt, auch der Krieg in der Ukraine hat nicht 
zu den befürchteten Engpässen geführt. Zudem werden viel landwirtschaftliche Flächen zum Anbau 
von Genussmitteln genutzt, die nicht der Grundversorgung dienen (z.B. Spargelanbau, Weinbau, 
Tabakanbau). Wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird, wird dies jedoch zu einem flächenhaften 
Ausfall der Lebensmittproduktion führen, dass haben die vergangenen trockenen Sommer 
ansatzweise gezeigt.       
 
Weiter ist das überragende öffentliche Interesse gemäß § 2 EEG zu beachten, weshalb der Ausbau 
erneuerbarer Energien auch höher gewichtet werden kann, und soll als beispielsweise die Belange 
der Landwirtschaft oder der Nahrungsmittelversorgung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.11 Stellungnahme der Ortsgemeinde Niederkirchen, Niederkirchen vom 04.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Dem Vorschlag, die zwei bestehenden Windenergieanlagen östlich von 
Heimkirchen wieder in den Teil-FNP aufzunehmen, wird gefolgt. Es erfolgt im Entwurf eine 
Ergänzung des bestehenden Sondergebietes.  
 
Die Fläche Nr. 1 der Windenergiegebiete (westlich von Morbach) wird zum Entwurf gestrichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.12 Stellungnahme der Ortsgemeinde Otterbach, Otterbach vom 03.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
2.13 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 05.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen. Die Hinweise zu 
den bestehenden Freileitungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden allgemein in 
den Unterlagen ergänzt und es wird eine entsprechende Textpassage zur Ausweisung von  
FF-PV und Windenergieanlagen innerhalb von Schutzstreifen bzw. im Einflussbereich von 
Versorgungseinrichtungen aufgenommen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Leitungen 
erfolgt in den nachfolgenden Genehmigungsplanungen bzw. Bebauungsplänen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
  



2.14 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern vom 09.08.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Telekom 
befinden. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
  



2.15 Stellungnahme der Bürgerinitiative Pro Pfälzerwald, Kuhardt vom 09.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu geringe Abstände der Windeignungsgebiete von umliegenden Gehöften und Siedlungen: 
Die Abstände zu Gehöften werden aufgrund des Vorsorgeprinzips und in Anlehnung an 
Standortkonzepte anderer Verbandsgemeinden festgelegt. Die tatsächliche Lärmemission sowie die 
sich daraus ergebenden Siedlungsabstände müssen durch eine Schallprognose bei der konkreten 
Planung von Windenergieanlagen in Abhängigkeit von Größe und Leistung der geplanten Anlage im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nochmals detailliert geprüft 
werden. Es handelt sich hierbei also nur um Mindestabstände, die keinesfalls unterschritten werden. 
 
Überschneidungen der Windeignungsgebiete mit amtlich ausgewiesenen Biotopkomplexen, 
darunter auch nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope: 
Durch die Windenergieanlagen werden keine geschützten Biotope zerstört. Sollten 
Eingriffsmaßnahmen notwendig sein, wird entsprechend ein Ausgleich geschaffen. In dem 
nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, welches zum Bau einer 
Windkraftanlage notwendig ist, werden geschützte Biotope gesondert geprüft und berücksichtigt. 
Etwaige Maßnahmen werden dann im Zuge der Genehmigung einer Anlage festgelegt.  
 
Nichtbeachtung der zahlreichen Boden- und Flurdenkmäler im Gebiet: 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird das Schutzgut Boden 
sowie Boden- und Kulturdenkmäler berücksichtigt. Etwaige Maßnahmen werden dann im Zuge der 
Genehmigung einer Anlage festgelegt.  



Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist die Prüfung einer konkreten Beeinträchtigung nicht 
möglich, da es sich um eine Angebotsplanung handelt und die konkreten Anlagenstandorte noch 
nicht feststehen. 
 
Nichtbeachtung der hydrogeologischen Bedeutung des Gebiets: 
Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird für die einzelnen Windkraftanlagen 
geprüft, ob eine Beeinträchtigung der hydrogeologischen Funktionen vorliegt. Liegt eine 
Beeinträchtigung vor, werden geeignete Maßnahmen festgelegt. 
 
De facto weitgehende Zerstörung des alten Mischwalds, durch die Anlagen sowie die Bau- und 
Service-Straßen: 
Pro Windenergieanlage werden im Durchschnitt 0,46 ha dauerhafte Waldumwandlungsfläche 
benötigt (siehe FA Wind, Kompaktwissen Windenergie im Wald, Berlin 2023). Es findet keine 
Durchschneidung des zusammenhängenden Waldgebietes statt, das Gesamtbiotop wird nicht 
verändert. Zudem wird der Waldverlust durch Ersatzaufforstungen kompensiert. Es werden keine 
hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Waldbereiche, in denen bereits 
Kalamitätsschäden vorhanden sind. 
Der Bau der Windenergieanlagen und der Zuwegung/ Zufahrtswege wird überwacht und begleitet. 
Entsprechende Auflagen können im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens festgelegt werden. Somit werden keine willkürlichen Beschädigungen vor 
oder in Kauf genommen. Etwaige Schäden sind durch den Bauherrn zu beseitigen. 
 
Nichtbeachtung der landschaftlichen Bedeutung dieser renommierten Region und deren Ansehen:  
Es ist zu beachten, dass nur ein Teilbereich der ausgewiesenen Windenergieflächen umgesetzt 
wird und nicht der gesamte Wald gerodet wird. Darüber hinaus sind die Windenergieanlagen auch 
nicht von überall aus dem Wald aus einsehbar. Somit wird nicht das gesamte Landschaftsbild 
zerstört und auch die landschaftliche Bedeutung nicht erheblich verletzt.  
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Wald wird nicht vollständig gerodet. Das Gesamtbiotop bleibt erhalten. 
Abgängige Waldflächen werden beispielsweise durch Ersatzaufforstungen wieder ausgeglichen. Für 
eine einzelne Windenergieanlagen werden nur Teilflächen in Anspruch genommen. Es werden 
dabei keine hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Kalamitätsflächen 
bevorzugt. Maßnahmen, die zum Ausgleich der Rodungen dienen, werden in den nachfolgenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt und festgelegt. 
 
In einer Untersuchung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IFaS) wurde 
dargestellt, dass aufgrund bestehender Erfahrungen anderer Windparks sich die 
Windenergieanlagen sogar positiv auf den Fremdenverkehr ausgewirkt haben, da diese Anlagen 
eine touristische Attraktion darstellen (siehe z. B. Energielandschaft Morbach). Viele Urlauber 
bewerten die Erzeugung von umweltfreundlicher Windenergie mit dem Erholungsort als 
komplementär. Wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen belegen darüber 
hinaus, dass sich Windenergie und Tourismus nicht stören, sondern sogar voneinander profitieren 
können.    
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
In einer Untersuchung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IFaS) wurde 
dargestellt, dass aufgrund bestehender Erfahrungen anderer Windparks sich die 



Windenergieanlagen sogar positiv auf den Fremdenverkehr ausgewirkt haben, da diese Anlagen 
eine touristische Attraktion darstellen (siehe z. B. Energielandschaft Morbach). Viele Urlauber 
bewerten die Erzeugung von umweltfreundlicher Windenergie mit dem Erholungsort als 
komplementär. Wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen belegen darüber 
hinaus, dass sich Windenergie und Tourismus nicht stören, sondern sogar voneinander profitieren 
können.  Die Bedenken werden deshalb zurückgewiesen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
  



Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Gemäß des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) müssen alle Bundesländer Flächen für 
die Windenergie ausweisen. Für Rheinland-Pfalz liegt der Flächenbeitragswert für den Stichtag 
31.12.2032 bei 2,2%. Daher ist es notwendig, dass auch die Verbandsgemeinde Otterbach-
Otterberg Flächen für die Windenergie ausweist. 
 
  



Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird nicht die vollständig im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche in Anspruch 
genommen. Für jede Windenergieanlage wird nur ein Bruchteil der Waldfläche in Anspruch 
genommen. Es ist nicht beabsichtigt den Wald vollständig zu roden. Somit bleibt das Gesamtbiotop 
erhalten. Darüber hinaus werden in den nachgelagerten Genehmigungsverfahren geeignete 
Maßnahmen für die betroffenen Schutzgüter festgelegt.  
Die etwaigen gesundheitlichen Belastungen, die sich auf Mensch und Natur auswirken, werden 
umfangreich in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen für die 
Windenergieanlagen berücksichtigt und geprüft. Maßnahmen, die die etwaigen Auswirkungen 
abschwächen, werden dann festgelegt. Konkrete gesundheitliche Auswirkungen können auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung noch nicht behandelt werden, da es sich um eine Angebotsplanung 
handelt und die konkreten Anlagenstandorte nicht bekannt sind.  
 



Es werden nicht die gesamten Lebensräume der Tiere und Pflanzen zerstört. Es kommt jedoch zu 
einer Veränderung und teilweise zu einer Verkleinerung von Lebensräumen. Die konkrete 
Betroffenheit von Flora und Fauna wird in den nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windenergieanlagen ermittelt und berücksichtigt. Für das 
konkrete Projekt können dann Maßnahmen getroffen werden.  
 
Hinweis:  
 
Es waren weitere Bilder und Quellen als Anlagen angefügt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
  



2.16 Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Frankfurt/ Saarbrücken, 
Saarbrücken vom 12.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
  



2.17 Stellungnahme der Ortsgemeinde Frankelbach, Frankelbach vom 10.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Da die Flächen einen zusammenhängenden Windpark mit Sulzbachtal bilden, 
bleiben sie im Entwurf weiter dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  25 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.18 Stellungnahme der DFS Deutschen Flugsicherung GmbH, Langen vom 16.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
  



Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen. Die 
zusätzlichen Hinweise zur Hindernisfreiheit werden zur Kenntnis genommen und allgemein unter 
Hinweise in der Begründung ergänzt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.19 Stellungnahme der Ortsgemeinde Katzweiler, Katzweiler vom 04.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Wegen dem Fortschritt der Planung und dem Grunderwerb durch die Gemeinde 
wird die Fläche Nr. 95 im Entwurf weiter dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.20 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Kusel vom 18.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.21 Stellungnahme der Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 17.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
  



2.22 Stellungnahme des Forstamtes Otterberg, Otterberg vom 24.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 



 

 
 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Auf die Hinweise wird in den 
Unterlagen hingewiesen. Für die Eingriffe und ggf. notwendigen Rodungen wird auf das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren verwiesen. Insbesondere 
Ausgleichsmaßnahmen werden in dem nachgelagerten Verfahren geregelt.  
 
Sachbericht: 
 



 



 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Abständen von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu den Waldrändern werden 
zur Kenntnis genommen. In der Standortuntersuchung, welche die Grundlage für den Teil-
Flächennutzungsplan bildet, wurde bereits ein pauschaler Waldabstand von 30 m berücksichtigt. 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wird im Rahmen der Planung und des Verfahrens der 
individuelle Waldabstand nochmal geprüft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.23 Stellungnahme der Ortsgemeinde Heiligenmoschel, Heiligenmoschel vom 24.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Bedenken zu den Windenergieanlagen werden zur Kenntnis genommen. Die 
Abstände zu Siedlungen sind pauschal durch das Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-
Pfalz bei 900 m festgelegt. Dieser Abstand wurde bei der Ermittlung der Windeignungsgebiete 
berücksichtigt. Die Hinweise zu den konkreten Flächen 5, 6, 8, 9 und 10 werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung 
zwei Kriterien festgelegt. Die zwei Kriterien behandeln die gute Eignung und die Lage innerhalb des 
800 m Puffers der Sonnenuhr. Die Flächen Nr. 5 und 8 werden aufgrund der Lage innerhalb des 
800 m Puffers um die Sonnenuhr gestrichen. Die Flächen Nr. 9 und 10 entfallen aufgrund der nicht 
vorhandenen guten Eignung. Die Fläche Nr. 6 wird im Entwurf weiter dargestellt, da sie nicht 
anhand der zuvor genannten Kriterien ausgeschlossenen werden kann. Darüber hinaus wird an der 
Planung festgehalten, da die Mindestabstände gemäß LEP IV beachtet wurden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  23 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 2 
 
  



2.24 Stellungnahme der Ortsgemeinde Olsbrücken, Olsbrücken vom 25.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Fläche wird zum Entwurf gestrichen. Bei der Überarbeitung der Flächen 
wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese 
lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur 
Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible 
Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Die Fläche Nr. 36 wird 
dadurch zunächst von 11,68 ha auf 2,84 ha reduziert (200 m Siedlungspuffer). Da die Flächengröße 
dann unter 5 ha liegt, entfällt die Fläche vollständig.  
 
Die Aufnahme der beiden genannten Bereiche ist nicht möglich, da diese Standorte in der 
Standortuntersuchung aufgrund der Überschneidung mit dem Vorranggebiet „Regionaler 
Biotopverbund“ entfallen sind. 
 
Hinweis: 
 
Es lagen drei Lagepläne bei.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.25 Stellungnahme der Kanalwerke VG Otterbach-Otterberg, Kaiserslautern vom 24.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.26 Stellungnahme der Ortsgemeinde Hirschhorn, Hirschhorn vom 26.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
  



 
2.27 Stellungnahme der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Lauterecken vom 30.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
2.28 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Naturschutzbehörde, 

Kaiserslautern vom 23.10.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den verschiedenen Photovoltaik- und Windenergieeignungsflächen werden zur 
Kenntnis genommen. Es hat sich aufgrund von Kriterien, die zur Überarbeitung des Vorentwurfs 
angelegt wurden, eine Streichung von einigen Flächen ergeben. Die übrigen Flächen bleiben im 
Entwurf dargestellt. Die Bedenken und Hinweise zu den übrigen Flächen werden Umweltbericht 
entsprechend berücksichtigt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.29 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Kaiserslautern vom 11.10.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Ausweisung von Industrie- und Gewerbeflächen ist nicht Bestandteil des Teil-
Flächennutzungsplans. Dieser behandelt ausschließlich die Themen Windenergie und 
Freiflächenphotovoltaikanlagen. 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen wurden mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben 
Kriterien abgestimmt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 
800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-
sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Daher ist 
eine grenzscharfe Bebauung mit PV-Anlagen nicht mehr vorgesehen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
  



2.30 Stellungnahme der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, Idar-Oberstein vom 03.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 



 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur bestehenden Produktenfernleitung Zweibrücken – Bitburg wird zur Kenntnis 
genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Produktenfernleitung für die Sondergebiete 
für Photovoltaikanlagen kein Hindernis darstellt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die 
Ausweisung des Sondergebietes Nr. 24 für die Windenergie Bedenken bestehen. Die Fläche bleibt 
im Entwurf jedoch weiter dargestellt. Da noch keine genauen Anlagenstandorte bekannt sind, kann 
ggf. sogar eine Betroffenheit der Produktfernleitung ausgeschlossen werden. Die Produktfernleitung 
verläuft im nördlichen Teil der Fläche Nr. 24, somit können ggf. im südlichen Bereich 
Windenergieanlagen gebaut werden. 
 
Die aufgeführten Hinweise und Auflagen werden zur Kenntnis genommen und unter Hinweise 
allgemein in der Begründung ergänzt. 
 
  



Hinweis: 
 
Es lag ein Lageplan sowie „Hinweise für Arbeiten im Bereich der Produktenfernleitungen der NATO 
und des Bundes in der Bundesrepublik Deutschland“ bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
 
2.31 Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern, Kaiserslautern vom 30.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da im Flächennutzungsplan noch keine konkreten 
Planungen vorgenommen werden, sondern es sich um eine Angebotsplanung handelt, können 
diese Punkte erst in den nachgelagerten Bebauungsplanverfahren beachtet werden. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
  



2.32 Stellungnahme der Ortsgemeinde Mehlbach, Mehlbach vom 23.09.2024 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ortsgemeinde für die Fläche Nr. 88 die Verwendung für 
eine PV-Anlage vorsieht. In Bezug auf den Teil-Flächennutzungsplan kann die Ortsgemeinde 
jedoch nichts beschließen, da für den Flächennutzungsplan die Verbandsgemeinde zuständig ist. 
Die Fläche bleibt im Entwurf enthalten. Die Ortsgemeinde kann nachfolgend für die Fläche einen 
Bebauungsplan aufstellen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf die Siedlungsabstände von 200 m bzw. 500 m 
hingewiesen wird. Dieser Siedlungspuffer wurde weder in der Standortuntersuchung noch beim 
Teil-Flächennutzungsplan berücksichtigt, da die mögliche Maximalkulisse abgebildet werden sollte. 
Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur 
Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, 
Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Somit wurde ein 200 m Puffer um die Siedlungslage 
berücksichtigt. Die Fläche Nr. 90 ist aufgrund der durchschnittlichen Ertragsmesszahl über 39 
entfallen und wird im Entwurf nicht mehr dargestellt. 
 
Die Fläche Nr. 91 und 92a wurden bei der Überarbeitung durch die Kriterien verkleinert. Da die 
Fläche Nr. 91 als touristisches Naherholungsgebiet fungiert und die neu geplante 



Radwegeverbindung Mehlbach/ Schallodenbach beinhaltet und die Fläche Nr. 92a bei einer 
Umsetzung eine Existenzbedrohung eines Betriebes bedeuten würde, werden diese beiden Flächen 
im Entwurf nicht weiter dargestellt. 
 
Das angesprochene Flurstück 1860/2 in der Fläche Nr. 89 ist nicht in der Planung enthalten, da es 
aufgrund des hohen Ertragspotentials sowie des Vorranggebietes Landwirtschaft entfallen ist.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bezüglich der Ausweisung von 
Sondergebieten für die Windenergie bestehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  23 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 2 
 
 
 
2.33 Stellungnahme der Stadt Otterberg, Otterberg vom 17.09.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.34 Stellungnahme der Ortsgemeinde Schallodenbach, Schallodenbach vom 21.10.2024 

 
 
Sachbericht: 
 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
2.35 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 14.10.2024 

 
 



Sachbericht: 
 

 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Wasserrahmenrichtlinie sowie zur fehlenden Flächenverfügbarkeit werden zur 
Kenntnis genommen. In der Standortuntersuchung, welche Grundlage für die Flächenausweisungen 
im Vorentwurf des Teil-Flächennutzungsplans ist, wurde bereits ein Gewässerrandstreifen von 10m 
für jedes Fließgewässer innerhalb der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg berücksichtigt. 
Somit kann ein ausreichend großer Abstand der Sondergebiete von Fließgewässern gewährleistet 
werden. Details werden in den nachfolgenden Bebauungsplänen bzw. in den 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt.  
Die Hinweise zu Überschwemmungsgebieten werden zur Kenntnis genommen. Die 
Überschwemmungsgebiete wurden bereits im Rahmen der Standortuntersuchung, welche 
Grundlage für die Flächenausweisungen im Vorentwurf des Teil-Flächennutzungsplans ist, 
ausgeschlossen. Somit sind Überschneidungen und Betroffenheiten von 
Überschwemmungsgebieten durch die dargestellten Sondergebiete ausgeschlossen. Details 
werden in den nachfolgenden Bebauungsplänen berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Oberflächenentwässerung und Ableitung des Oberflächenwassers werden zur 
Kenntnis genommen. Die Flächen unter den Modulen werden als extensives Grünland angelegt, 
damit das Oberflächenwasser zurückgehalten und Erosionen durch ablaufendes 
Oberflächenwassers vermieden werden. Dies wird im Rahmen der im Anschluss aufzustellenden 
Bebauungspläne bzw. im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft und 
ausreichend berücksichtigt.  
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Gewässern werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Standortuntersuchung wurde bereits ein Abstand von 10 m zu Fließgewässern berücksichtigt.  
 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Sturzflutgefahrenkarte werden zur Kenntnis genommen. Die Betroffenheit der 
einzelnen Flächen wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bzw. im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft, da der Geltungsbereich dann 
abschließend feststeht. 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Wasserschutzgebieten werden zur Kenntnis genommen. Sollte eine 
Betroffenheit eines Wasserschutzgebietes Zone III vorliegen, wird dies im Rahmen des 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens bzw. im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens geprüft. Eine Verträglichkeit ist jedoch im Allgemeinen gegeben. 
 
  



Sachbericht: 
 

 



 



 



 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und allgemein in den Unterlagen 
ergänzt. Der Boden wird durch die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage nicht zerstört und 
kann nach Aufgabe der Nutzung wieder uneingeschränkt ackerbaulich genutzt werden. Zudem kann 
die Fläche durch z.B. Schafbeweidung oder Nutzung des Mähgutes des Grünlandes weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Das Schutzgut Boden wird im Umweltbericht entsprechend 
abgearbeitet und entsprechende Schutzmaßnahmen zum Bodenschutz festgelegt. Die Böden mit 
Ackerzahlen über dem Durchschnitt wurden bereits im ersten Prüfschritt ausgeschlossen und in der 
Bewertung die Bodenqualität erneut berücksichtigt. Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen 
wurde in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung zusätzlich sieben Kriterien zu Grunde 
gelegt. Eins davon beinhaltet den Ausschluss von Flächen mit einer durchschnittlichen 
Ertragsmesszahl über 39. Somit ist die Bodenfunktion ausreichend berücksichtigt. Der Boden wird 
durch die FFPV nur unwesentlich beeinträchtigt und bleibt erhalten. 
 
Die Hinweise zu Hangrutsch werden in den Unterlagen allgemein ergänzt. 
 
Die Hinweise in Bezug auf Windenergieanlagen werden zur Kenntnis genommen. Eine genauere 
Überprüfung der Belange des Bodenschutzes kann erst erfolgen, wenn die genauen 
Anlagenstandorte feststehen. Dies erfolgt im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens. 
 
Gemäß § 2 EEG besteht für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien 
im „überragenden öffentlichen Interesse“ so dass für Freiflächenphotovoltaikanlagen ein Vorrang 
einzuräumen ist. Zudem dient auch jede Maßnahme zum Klimaschutz auch dem Bodenschutz. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



2.36 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 13.11.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 

 

 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 



 
Die Hinweise zu den Windenergiegebieten bzw. zur 4. Teilfortschreibung des RROP IV Westpfalz 
werden zur Kenntnis genommen. Es wird geprüft, inwiefern 19 Gebiete innerhalb der Kategorie II 
des Fachbeitrags Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz liegen. 
Die angesprochenen Ausschlusskriterien gemäß Z 163d LEP IV RLP sind in der Planung 
berücksichtigt worden. Konkrete Betroffenheiten sind ggf. im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens abzuhandeln. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die im LEP IV RLP vorgegebenen Abstände wurden in der Planung berücksichtigt 
und eingehalten. In Abstimmung mit der VG wurden mögliche Aussiedlerhöfe in Bezug auf ihren 
planungsrechtlichen Status geprüft. 
 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Ausführungen zu den Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten werden zur Kenntnis 
genommen. Im Rahmen der Standortuntersuchung wurde nur das Vorranggebiet Rohstoffabbau als 
Ausschlusskriterium behandelt. Mit den anderen Gebieten besteht im Zusammenhang mit der 
Windenergie aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme eine Vereinbarkeit.  
 
Der Hinweis auf die Vorschlagskulisse der 4. Teilfortschreibung des ROP IV Westpfalz wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
Sachbericht: 
 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen der Standortuntersuchung wurden alle Vorranggebiete mit Ausnahme 
der Vorranggebiete „Regionaler Grünzug“ und dem Vorranggebiet für die Windenergienutzung 
ausgeschlossen. Gemäß der Zielfestlegung des „Regionalen Grünzugs“ darf innerhalb dieser 
Gebietskategorie nicht gesiedelt werden. Da eine FF-PV nicht mit Siedlungsbebauung 
gleichzusetzen ist, wurde das Vorranggebiet Regionaler Grünzug nicht als Ausschlusskriterium 
behandelt. Das Vorranggebiet für die Windenergie wurde nicht ausgeschlossen, da Windenergie 
und Photovoltaik in unmittelbarer Nähe zueinanderstehen können. Bei der Umsetzung einer Fläche 
kann ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden, um den konkreten Zielkonflikt zu 
betrachten. 
 
Der Aspekt zur Prüfung der indirekten Zielbetroffenheit wird zur Kenntnis genommen, jedoch 
zurückgewiesen. Der Flächennutzungsplan ist nicht als parzellenscharf anzusehen. Sollte ein 
nachfolgender Bebauungsplan in ein Vorranggebiet reichen, wäre ein Zielabweichungsverfahren 
durchzuführen.  
 



Die Hinweise zu den Grundsätzen werden zur Kenntnis genommen. Für die 
Einzelflächendarstellung werden Überschneidungen mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im 
Umweltbericht ergänzt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zum Solarleitfaden werden zur Kenntnis genommen. Es ist jedoch zu beachten, dass 
der Leitfaden keine gesetzliche Vorgabe darstellt. Für die Ackerflächenkulisse wurden die Daten der 
Bodenschätzung vom Landesamt für Geologie und Bergbau verwendet. Dieser Hinweis wird in den 
Unterlagen ergänzt. 
 
Aspekte zur Dachflächenphotovoltaik werden im vorliegenden Teil-Flächennutzungsplan nicht 
betrachtet, weil sie nicht Bestandteil dieses Plans sind. Inhalte sind die Ausweisung von 
Windenergieeignungsgebieten sowie Gebiete für Freiflächenphotovoltaikanlagen. 
 
Ob eine Fläche als Agri-PV Anlage entwickelt werden kann, kann durch den Flächennutzungsplan 
noch nicht gesteuert und vorgegeben werden. Dies entscheidet sich im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens. Aktuell sind Agri-PV-Anlagen nur auf Sonderkulturen wirtschaftlich 
darstellbar, die in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg keine Rolle spielen. Zudem ist der 



Eingriff ins Landschaftsbild und in den Boden aufgrund der Höhe und dem erforderlichen 
Fundament extrem.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Die durchschnittliche Ertragsmesszahl (dEMZ) in der Verbandsgemeinde beträgt 
39. In der Standortuntersuchung wurden die Ertragsmesszahlen der Flächen bei der Bewertung 
berücksichtigt. Die durchschnittliche Ertragsmesszahl für jede Fläche wird in den Unterlagen 
ergänzt. Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen wurde in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Ein Kriterium ist dabei der Ausschluss 
von Flächen mit einer durchschnittlichen Ertragsmesszahl über 39. Somit erfolgte anhand dieses 
Kriteriums der Wegfall einiger Flächen. 
 
Zivile und militärische Konversionsflächen sind in der VG keine bekannt bzw. es wurden schon 
Photovoltaikfreiflächenanlagen umgesetzt.  
 
Aspekte zur Dachflächenphotovoltaik werden im vorliegenden Teil-Flächennutzungsplan nicht 
betrachtet, weil sie nicht Bestandteil dieses Plans sind. Inhalte sind die Ausweisung von 
Windenergieeignungsgebieten sowie Gebiete für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Außenbereich. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zur Doppelnutzung werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der nicht 
abgeschlossenen Planung zu den Vorranggebieten für die Windkraftnutzung und den 
Vorranggebieten für das Repowering von Windkraftanlagen können diese Flächen nicht 
abschließend im Teil-Flächennutzungsplan berücksichtigt werden. Da sich Wind- und Solarenergie 
nicht ausschließen, entsteht hier kein abschließender Konflikt. Die Windenergie genießt weiterhin 
Vorrang vor der Solarenergie.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Nichtberücksichtigung von Siedlungspuffern zu Siedlungsgebieten wurde vom 
Verbandsgemeinderat so beschlossen, um die maximal mögliche Gebietskulisse in der 
Standortuntersuchung zu erhalten. Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen wurden in 
Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Eins davon 
berücksichtigt einen 200 m Siedlungspuffer und einen 150 m Puffer zu den Höfen. Aufgrund dieses 
Kriteriums sind viele Flächen verkleinert worden bzw. sind vollständig entfallen. Darüber hinaus 
kann die Ortsgemeinde die genaue Ausdehnung einer möglichen PV-FA im Rahmen eines 
Bebauungsplans steuern. Es wird nochmal geprüft, ob die Siedlungs- bzw. Hofflächen im 
Außenbereich vollständig sind.  
 



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Vollzugshinweisen und dem Leitfaden der Obersten Landesplanungsbehörde 
werden zur Kenntnis genommen. Dabei handelt es sich um keine gesetzlichen Vorgaben oder Ziele 
der Raumplanung, sondern lediglich um Hinweise. Es wird geprüft, ob weitere Hinweise oder 
textliche Festsetzungen in der Begründung ergänzt werden. 
 
Die weiteren Hinweise zur Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Die aufgeführten Punkte werden im Rahmen der nachgelagerten 
Bebauungsplanverfahren behandelt und sind nicht Teil des Teil-Flächennutzungsplans. 
 
Sachbericht: 
 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese sind in den nachfolgenden 
Bebauungsplänen, in denen eine konkrete Fläche festgelegt wird, geprüft werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
  



2.37 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern vom 15.11.2024 

 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Windenergiegebieten werden zur Kenntnis genommen. Es wurden alle 
Eignungsflächen aus der Standortuntersuchung in den Vorentwurf des Teil-Flächennutzungsplans 
übernommen, da der Verbandsgemeinderat dies so beschlossen hat. Im Teil-Flächennutzungsplan 
ist somit die Maximalfläche dargestellt, damit nach möglichen Streichungen noch ausreichend 
Flächen verbleiben. Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung wurden zwei Kriterien festgelegt. Die zwei Kriterien behandeln die 
gute Eignung und die Lage innerhalb des 800 m Puffers der Sonnenuhr. Anhand dieser Kriterien 
werden einige Flächen zum Entwurf gestrichen. 
Die Erreichbarkeit bzw. die Erschließung der Standorte kann auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans noch nicht berücksichtigt werden, da noch keinen konkreten 
Anlagenstandorte für die Windenergieanlagen bekannt sind.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken zur Versorgungssicherheit mit Lebensmittel durch den Wegfall von 
landwirtschaftlichen Flächen werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Die 
befürchteten Engpässe durch den Ukraine-Krieg sind glücklicherweise nicht eingetroffen. Zudem 
gibt es in Rheinland-Pfalz viele landwirtschaftliche Flächen die zum Anbau von Genussmitteln 
(Spargeln, Tabak, Weinbau…) genutzt werden, die alternativ im Notfall für die 
Lebensmittelversorgung genutzt werden könnten. Zudem hat man 2024 ermittelt, dass mehr 
Flächen als Golfplätze genutzt werden als für regenerative Energien. 
Der Hinweis zu den Verwerfungen auf dem Bodenmarkt wird zur Kenntnis genommen. Der 
landwirtschaftliche Bodenmarkt ist jedoch nicht Teil der Bauleitplanung und kann auch nicht durch 
diese gesteuert werden. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die dargelegten Ausbauziele sind auf Bundes- bzw. Landesebene festgelegt. Eine einfache 
mathematische Herleitung ist nicht zielführend, um die Ziele auf der Ebene der Verbandsgemeinde 
zu definieren. Eine gleichmäßige Verteilung auf alle Städte und Verbandsgemeinden im Land ist 
nicht möglich. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Kommunen, ihrer Flächen- und 
Siedlungsstruktur und unterschiedlichen Bodenertragswerte kann nicht jede Kommune 
gleichermaßen zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Es gibt Kommunen, welche mehr als 2% 
ausbauen müssen, da andere Kommunen weniger als 2% ausbauen können.  
 
Die Ausweisungen im Flächennutzungsplan sind als Angebotsplanung anzusehen. Es wird nicht auf 
jeder Fläche eine PV-FA gebaut werden. Die Kommunen können dies bei der Aufstellung von den 
erforderlichen Bebauungsplänen auch die Belange der örtlichen Landwirtschaft entsprechend 
berücksichtigen. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen der Bauleitplanung wird sowohl auf Ebene des Flächennutzungsplans 
als auch auf Ebene des Bebauungsplans ein zweistufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Dabei findet auch eine frühzeitige Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit statt im Rahmen des 
Vorentwurfs. Der vorliegende Vorentwurf des Teil-Flächennutzungsplans wurde aufgrund einer 
Standortuntersuchung erstellt, welche die gesamte Verbandsgemeinde betrachtet hat. Die 
Landwirtschaftskammer wird dabei – siehe dieses Verfahren – im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung zu Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und somit beteiligt. Dabei 
wurden konkrete Aussagen zu landwirtschaftlichen Betrieben und den entsprechenden 
landwirtschaftlichen Flächen erwartet, was im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung aufgrund 
fehlender Informationen nicht geleistet werden kann bzw. konnte.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Das Vorranggebiet „Landwirtschaft“ wurde bereits im Rahmen der Standortuntersuchung 
ausgeschlossen. Somit ist hier keine Zielbetroffenheit durch die vorgelegte Planung gegeben. 
 



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Wenn jedoch 50% der PV-Flächen auf, an oder in Gebäuden oder 
Lärmschutzwänden errichtet werden sollen, müssen folglich die übrigen 50% auf der Freifläche 
errichtet werden. Daraus lässt sich kein Vorrang zum Ausbau auf versiegelten Flächen ableiten. 
Darüber hinaus betrachtet der vorliegende Teil-Flächennutzungsplan auch nur die Ausweisung von 
Flächen für Windeignungsgebiete sowie für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Außenbereich.  
 
Der vorliegende Teil-Flächennutzungsplan dient nicht dazu, Potentiale auf versiegelten Flächen wie 
Parkplätzen oder öffentlichen Gebäuden zu ermitteln.  
 
Die aufgeführten Alternativen sind seit Jahren bekannt und umsetzbar. Leider hat das bislang nicht 
gereicht, die politisch gewollten und für den Klimawandel dringend erforderlichen Ausbau 
regenerativer Energien gereicht. Deshalb muss für den Ausbau der regenerativen Energiequellen 
auf den Außenbereich zurückgegriffen werden, um die CO2-Emissionen durch Kohle-, Öl- und Gas-
Kraftwerke wirksam reduzieren zu können. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
  



Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die durchschnittliche Bodengüte wurde für die vorliegende Planung auf Ebene der 
Verbandsgemeinde ermittelt. Da die vorliegende Planung einen Teil-Flächennutzungsplan auf 
Ebene der Verbandsgemeinde darstellt, müssen für alle Ortsgemeinden die gleichen Kriterien 
herangezogen werden. Im Rahmen der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Ein Kriterium behandelt dabei die 
durchschnittliche Ertragsmesszahl. Es werden daher alle Gebiete, die eine durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39 aufweisen, zum Entwurf gestrichen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann kein Ausschluss von bestimmten 
Kulturen erfolgen, da dazu die Daten fehlen. Darüber hinaus stellt der vorliegende Teil-
Flächennutzungsplan eine Angebotsplanung dar, d.h. dass nicht alle Flächen später auch 
umgesetzt werden. Somit kann bei der Aufstellung eines Bebauungsplans das Kriterium der 
„Kulturen“ beachtet werden. Seitens der Landwirtschaftskammer können die Informationen zu 
Sonderkulturen gerne weitergeleitet werden, damit sie als Abwägungsbelang in die Unterlagen 
eingestellt werden können.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Schutzgebiete wurden bereits in der Standortuntersuchung berücksichtigt und 
gemäß Beschluss ausgeschlossen. 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es gibt keine Definition oder sonstige Festlegung, auf welchen landwirtschaftlichen Flächen ein 
überdurchschnittlicher Stromertrag erzielt werden kann. Dies kann erst im Rahmen eines 
Bebauungsplanverfahrens geprüft und konkretisiert werden, wenn der Anlagenstandort feststeht. 
Projektierer sind bei ihrer Auswahl von Flächen wirtschaftlich daran interessiert, nur die für die 
Solarenergie bestgeeigneten Flächen umzusetzen.   
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass agrarstrukturelle Belange beachtet werden sollten. Dabei 
können jedoch auf Ebene der Flächennutzungsplanung die aufgeführten Aspekte nicht betrachtet 
werden, da sie zum einen nicht Bestandteil der vorbereitenden Bauleitplanung sind und zum 
anderen dazu die Daten fehlen, um die Kriterien ausreichend zu berücksichtigen. Es wäre hilfreich 
für das Abwägungsmaterial, wenn diese Informationen seitens der Landwirtschaft geliefert werden 
könnten.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es sind keine Daten vorhanden, welche die landwirtschaftlichen Hofstellen im 
Außenbereich aufzeigen.  
 
Sachbericht: 



 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Auf Ebene der Flächennutzungsplanung kann nicht geprüft werden, ob einzelbetriebliche Belange 
oder eine Existenzgefährdung durch die Planung hervorgerufen werden. Dazu fehlen schlichtweg 
die dafür notwendigen Eigentümerdaten sowie betriebliche Informationen. Dies kann auf Ebene der 
Bebauungsplanung dann geprüft und geklärt werden, wenn die konkreten Anlagenstandorte 
feststehen. Die jeweilige Ortsgemeinde kann dann entscheiden, für welche der im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Fläche sie einen Bebauungsplan aufstellen möchte und dabei 
soweit bekannt die landwirtschaftlichen Belange berücksichtigen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Flächennutzungsplan stellt eine Angebotsplanung dar, das bedeutet, dass 
nicht jede Flächenausweisung auch umgesetzt wird. Die Ortsgemeinden können selbst 
entscheiden, für welche Flächen sie einen Bebauungsplan aufstellen möchten.  
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In der gängigen Praxis werden Wirtschaftswege, die im Eigentum der Gemeinden 
sind, zur Erschließung von Photovoltaikfreiflächenanlagen genutzt. Die Nutzung der Wege wird 
vertraglich geregelt. Die Erschließung kann jedoch auch erst genauer auf Ebene der 
Bebauungsplan betrachtet werden, wenn der konkrete Anlagenstandort bekannt ist. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Eingriffe und entsprechende Ausgleiche werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung abgehandelt. Dies kann auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht erfolgen, 
da die konkreten Anlagenstandorte nicht bekannt sind. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Teil-Flächennutzungsplan betrachtet keine Standorte für Agri-PV-Anlagen. 
Dies kann auf Ebene des Bebauungsplans gesteuert werden, wenn die Realisierung einer solchen 
Anlage gewünscht ist. Agri-PV-Anlagen sind auch über die SO-Flächen abgedeckt. 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es werden für die Nutzung von Freiflächenphotovoltaikanlagen keine Standorte in 
Waldflächen in Betracht gezogen. Diese wurden bereits im Rahmen der Standortuntersuchung 
ausgeschlossen. Auch die Möglichkeit von Floating-PV (auf Wasserflächen) ist nicht Bestandteil des 
Teil-Flächennutzungsplans. Hier erfolgte der Fokus auf Freiflächenphotovoltaikanlagen auf 
Freiflächen im Außenbereich.  
 
Sachbericht: 
 

 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Flächenausweisung werden zur Kenntnis genommen. Die Ausweisungen im 
Flächennutzungsplan stellen eine Angebotsplanung dar und bedeuten nicht, dass auf allen 
Teilflächen eine PV-FA umgesetzt wird. Die aktuelle Flächenkulisse von ca. 1.450 ha wird aufgrund 
der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf hin nach Auswertung der eingegangenen 
Anregungen und Hinweise deutlich reduziert. Eine vollständige Überarbeitung des Entwurfs wird 
nicht erfolgen. In Abstimmung der Verbandsgemeindeverwaltung wurde jedoch der Vorentwurf 
überarbeitet, indem sieben Kriterien festgelegt wurden, um die Flächenkulisse zu reduzieren. Diese 
lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur 
Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible 
Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Dadurch sind bereits 
einige Flächen entfallen und werden im Entwurf nicht mehr dargestellt. 
 



Die Betroffenheit von agrarstrukturellen Belangen wird in der Begründung unter Punkt 4 noch 
allgemein ergänzt. Da jedoch keine konkreten Aussagen zu den einzelnen Flächen vorgetragen 
wurden, ist eine Bewertung und damit verbundene Reduzierung nicht möglich. Eine pauschale 
Reduzierung ist ebenfalls nicht möglich, da es hierfür keine städtebaulichen Gründe gibt. 
 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die dargelegten Ausbauziele sind auf Bundes- bzw. Landesebene festgelegt. Eine einfache 
mathematische Herleitung ist nicht zielführend, um die Ziele auf der Ebene der Verbandsgemeinde 
zu definieren. Eine gleichmäßige Verteilung auf alle Städte und Verbandsgemeinden im Land ist 
nicht möglich. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Kommunen kann nicht jede Kommune 
gleichermaßen zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Es gibt Kommunen, welche mehr als 2% 
ausbauen müssen, da andere Kommunen weniger als 2% ausbauen können.  
 
Die Ausweisungen im Flächennutzungsplan sind als Angebotsplanung anzusehen. Es wird nicht auf 
jeder Fläche eine PV-FA gebaut werden.  
 
Eine Bilanzierung der Flächeninanspruchnahme wird in den Unterlagen ergänzt. Dabei wird auf die 
landwirtschaftlichen Flächen sowie auf die Gesamtfläche der VG Otterbach-Otterberg Bezug 
genommen. Es erfolgt jeweils eine Darstellung für die Sondergebiete 
Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windenergieanlagen.  
 
Da jedoch keine konkreten Aussagen zu den einzelnen Flächen vorgetragen wurden, ist eine 
pauschale Reduzierung nicht möglich. Hierzu wären Informationen seitens der 
Landwirtschaftskammer hilfreich, um eine sachgerechte und rechtssichere Reduzierung vornehmen 
zu können. Da der Verbandsgemeinde keine entsprechenden Informationen vorliegen, ist eine 
Reduzierung nicht möglich. Die Gemeinden können jedoch durch die erforderliche Aufstellung der 
Bebauungspläne die landwirtschaftlichen Interessen „ihrer“ Landwirte berücksichtigen und auf die 
Aufstellung von Bebauungsplänen verzichten, wenn Betroffenheiten zu groß sind. Auch können die 
Gemeinde die 2 % einhalten, in dem sie keine weiteren Bebauungspläne mehr aufstellt, wenn die 2 
% erreicht sind. 
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Betroffenheit von agrarstrukturellen Belangen wird in der Begründung unter Punkt 4 noch 
allgemein ergänzt. Da jedoch keine konkreten Aussagen zu den einzelnen Flächen vorgetragen 
wurden, ist eine pauschale Reduzierung nicht möglich. 
 
Der Hinweis zu den Verwerfungen auf dem Bodenmarkt wird zur Kenntnis genommen. Der 
landwirtschaftliche Bodenmarkt ist jedoch nicht Teil der Bauleitplanung und kann auch nicht durch 
diese gesteuert werden. 
 
Wie bereits erwähnt, stellt der Flächennutzungsplan eine Angebotsplanung dar. Die Flächen die 
später umgesetzt werden, können auch kleinere Zuschnitte innerhalb der dargestellten Flächen 
sein. Bei der Festlegung des Geltungsbereichs für die einzelnen Bebauungspläne können somit 
auch Grundstücksgrenzen und landwirtschaftliche Wege berücksichtigt werden. Die Vorranggebiete 
Landwirtschaft und die Ertragsmesszahlen orientieren sich ebenfalls nicht an den 
Flurstücksgrenzen. 
 
Sachbericht: 
 

 



 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der konkrete Einzelfall kann bei der Aufstellung der Bebauungspläne berücksichtigt werden. Die 
Ortsgemeinde kann dann entscheiden, für welche Fläche sie einen Bebauungsplan aufstellen 
möchte.  
 
Es wurden keine konkreten Aussagen zu den einzelnen Flächen vorgetragen, daher ist eine 
pauschale Reduzierung nicht möglich. Hierzu wären Informationen seitens der 
Landwirtschaftskammer hilfreich, um eine sachgerechte und rechtssichere Reduzierung vornehmen 
zu können. Da der Verbandsgemeinde keine entsprechenden Informationen vorliegen, ist eine 
Reduzierung nicht möglich. Die Gemeinden können jedoch durch die erforderliche Aufstellung der 
Bebauungspläne die landwirtschaftlichen Interessen „ihrer“ Landwirte berücksichtigen und auf die 
Aufstellung von Bebauungsplänen verzichten, wenn Betroffenheiten zu groß sind. Auch können die 
Gemeinde die 2 % einhalten, in dem sie keine weiteren Bebauungspläne mehr aufstellt, wenn die 2 
% erreicht sind. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Flächennutzungsplan stellt eine Angebotsplanung dar. Im Rahmen der Aufstellung der 
Bebauungspläne wird der konkrete Zuschnitt festgelegt. Dabei können die agrarstrukturellen 
Belange seitens der Gemeinden, sofern die entsprechenden Informationen vorliegen, beachtet und 
gewahrt werden. 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine zeitliche Befristung der Nutzungsdauer kann im Rahmen des 
Bebauungsplanes geregelt werden. Stellt die Aufstellung eines Bebauungsplans eine 
Existenzgefährdung für einen Betrieb dar, kann dies im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt 
werden. Die Ortsgemeinden müssen nicht für alle Flächen Bebauungspläne aufstellen. Somit kann 
auch auf verschiedene Standorte verzichtet werden, wenn driftige Gründe dagegensprechen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Nutzungsinteressen von Eigentümern und Bewirtschaftern sind nicht 
Bestandteil der Bauleitplanung und können auch nicht durch diese geregelt und berücksichtigt 
werden. 
 
Sachbericht: 
 

 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Zuschnitt der einzelnen Flurstücke ist im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung nicht von Belang. Der nachfolgend aufzustellende Bebauungsplan kann 
sich an den bestehenden/ neue entstehenden Flurstückszuschnitten orientieren.  
 
Nicht alle in Schallodenbach bzw. Niederkirchen ausgewiesenen Flächen werden umgesetzt. Da es 
sich um eine Angebotsplanung handelt, kann die jeweilige Ortsgemeinde selbst entscheiden, für 
welche Fläche sie einen Bebauungsplan aufstellen möchte.  
 
Es wurden keine konkreten Aussagen zu allen Flächen vorgetragen, daher ist eine pauschale 
Reduzierung nicht möglich. Nur die genannten Flächen können näher betrachtet werden. Für eine 
genauere Betrachtung der übrigen Flächen wären hierzu Informationen seitens der 



Landwirtschaftskammer hilfreich, um eine sachgerechte und rechtssichere Reduzierung vornehmen 
zu können. Da der Verbandsgemeinde keine entsprechenden Informationen vorliegen, ist eine 
Reduzierung nicht möglich. Die Gemeinden können jedoch durch die erforderliche Aufstellung der 
Bebauungspläne die landwirtschaftlichen Interessen „ihrer“ Landwirte berücksichtigen und auf die 
Aufstellung von Bebauungsplänen verzichten, wenn Betroffenheiten zu groß sind. Auch können die 
Gemeinde die 2 % einhalten, in dem sie keine weiteren Bebauungspläne mehr aufstellt, wenn die 2 
% erreicht sind. 
 
Die ermittelte durchschnittliche Ertragsmesszahl bezieht sich auf die gesamte Verbandsgemeinde. 
Es kann nicht für jede einzelne Ortsgemeinde eine eigene durchschnittliche Ertragsmesszahl 
ermittelt werden, da sonst die Einheitlichkeit nicht mehr gegeben ist. Der Teil-Flächennutzungsplan 
bezieht sich auf das gesamte Verbandsgemeindegebiet, weshalb einheitliche Kriterien anzuwenden 
sind.  
 
Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung 
sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu 
Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, 
PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). 
 
Die Fläche Nr. 25 ist nur teilweise nach Norden ausgerichtet. Eine überwiegende nördliche 
Ausrichtung ist kein Kriterium, welches im Rahmen der Ausweisung der Flächen im Teil-
Flächennutzungsplan betrachtet wird. Eine nördliche Ausrichtung stellt aufgrund des technischen 
Fortschritts kein hartes Ausschlusskriterium mehr dar. Die Fläche Nr. 25 wird jedoch im Entwurf 
nicht mehr dargestellt, da sie zum Schutz des Landschaftsbildes entfällt. 
 
Die Bedenken zu den Gebiete Nr. 45, 48, 49 und 50 werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt im 
Entwurf keine Darstellung mehr der genannten Gebiete. Die Flächen Nr. 45 und 50 entfallen nach 
einer Flächenverkleinerung durch die aufgeführten Kriterien aufgrund einer Größe unter 5 ha. Die 
Fläche Nr. 48 entfällt aufgrund einer durchschnittlichen Ertragsmesszahl über 39. Das Gebiet Nr. 49 
entfällt aufgrund des 150 m Puffers um Höfe. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Ausweisung der Flächen im Vorentwurf des Teil-Flächennutzungsplans basiert auf den 
Ergebnissen der Standortuntersuchung. Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung 
mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m 
Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, 
Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Dadurch ergibt sich bereits eine deutliche Reduktion 
der dargestellten Sondergebiete PV.  
 
Mit der Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage wird ein wichtiger Beitrag zum Klimawandel 
geleistet, unter dem inzwischen auch die Landwirtschaft massiv leidet. Durch die Anpflanzung von 
nachwachsenden Rohstoffen wird zwar auch ein Beitrag zur CO2-neutralen Energieversorgung 
geleistet, doch wird das mit hoher Pestizid-Belastung und Überdüngung des Bodens bezahlt. Die 
Lebensmittelversorgung ist nach wie vor sichergestellt, auch der Krieg in der Ukraine hat nicht zu 
den befürchteten Engpässen geführt. Zudem werden viel landwirtschaftliche Flächen zum Anbau 
von Genussmitteln genutzt, die nicht der Grundversorgung dienen (z.B. Spargelanbau, Weinbau, 
Tabakanbau). Wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird, wird dies jedoch zu einem flächenhaften 
Ausfall der Lebensmittproduktion führen, dass haben die vergangenen trockenen Sommer 
ansatzweise gezeigt.       



 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



 
 
 
 

b) Über die Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist ebenfalls einzeln zu beschließen. 
Gleichlautende Stellungnahmen können zusammengefasst und darüber beschlossen werden 
(Nr. 3) 
 

In der Öffentlichkeitsbeteiligung sind von verschiedenen Bürgern verschiedene Themen im 
Zusammenhang mit der Ausweisung von Sondergebieten für die Windenergie speziell im 
„Otterberger Wald“ angeführt wurden. Die folgenden Themen wurden dabei genannt: 
 

 Schädigung/ Zerstörung der Tier- und Pflanzenwelt, Gefahr für die Vogelwelt 

 Schaden für die Wasserrückhaltung bzw. der Grundwasserversorgung, Schutz vor 
Überschwemmungen 

 Allgemeine Schädigung eines intakten Ökosystems 

 Schaden für die Luftreinhaltung und die Sauerstoffproduktion, Umwandlung von CO2 

 Verlust eines zusammenhängenden Waldgebietes, Zerstörung des Waldes, Abholzung und 
Kahlschlag 

 Auftreten von Licht-, Schatten- und Geräuschemissionen, Eiswurf und Infraschall 

 Windenergie im Wald reicht nicht, um die Stromversorgung sicherzustellen (Schaden größer 
als Nutzen) 

 Wald als Klimapuffer, Temperaturausgleich 

 Veränderung des Kleinklimas, Klimaveränderung durch Windkraftanlagen 

 Wald als Kulturgut 

 Erhalt der Natur/ des Waldes (für nachfolgende Generationen) 

 Erosionen durch Waldabholzung 

 Umweltverschandelung/ Umweltzerstörung 

 Verlust von Naherholungsflächen 

 Gefährdung der Quellbiotope von im Wald entspringenden Bächen 

 Zerstörung/ Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes, Betroffenheit des Tourismus, 
Zerstörung von Wanderwegen 

 Allgemeine Einschränkungen und (gesundheitliche) Belastungen für Mensch und Natur 

 Beschädigung/ Verunstaltung von Wegen, Straßen und Gebäuden im Rahmen des Baus einer 
Windenergieanlage 

 vorrangige Nutzung von Dachflächen für PV-Anlagen 

 Gefährdung des Erdreichs, Bodenverdichtung, Kontamination des Waldbodens 

 Ressourcenverbrauch 

 Giftiger Feinstaub und schädliches Klimagas 

 Problematische Entsorgung 

 Suche von Alternativflächen, Nutzung von Freiflächen und Kalamitätsflächen statt 
Waldflächen, Nutzung von vorbelasteten oder Flächen mit geringerer ökologischer Wertigkeit 

 Zu geringe Abstände der Windeignungsgebiete von umliegenden Gehöften und Siedlungen 

 Überschneidungen der Windeignungsgebiete mit amtlich ausgewiesenen Biotopkomplexen, 
darunter auch nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope 

 Nichtbeachtung der zahlreichen Boden- und Flurdenkmäler im Gebiet 

 Zu den bereits vorhandenen Schädigungen des Waldes (Borkenkäfer, saurer Regen, 
Dürreperioden) soll nicht zusätzlich die Windenergie kommen 

 Wirtschaftlicher Unsinn, Aufwand lohnt sich nicht  

 Private Trinkwasserbrunnen gefährdet (Messerschwanderhof) 

 Gegen Erneuerbare Energien, weil Atomenergie besser ist 

 Bestehende Windenergieanlagen werden nicht genutzt, kein Bedarf an weiteren Anlagen 

 Privatgrundstücke überplant 

 Optisch bedrängende Wirkung 

 Wertverlust von Immobilien 
 



Nachfolgend werden die Stellungnahmen gebündelt themenbezogen abgewogen unter Aufführung 
der Anzahl der Personen, welche sich zu diesem Thema geäußert haben.  
 
 
Thema:  Schädigung/ Zerstörung der Tier- und Pflanzenwelt, Gefahr für die Vogelwelt 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
103 
 
Sachbericht: 
 
Die Lebensräume der Tiere und Pflanzen werden zerstört und teilweise sogar vernichtet. Im 
Otterberger Wald insbesondere betroffen sind u.a. Eulen, Spechte, Greifvögel, Fledermäuse und 
Feuersalamander. Für die Vogelwelt stellen Windräder insbesondere eine Gefahr dar, da 
beispielsweise Rotmilane und Fledermäuse durch die Anlagen in ihrer Orientierung gestört werden. 
 
Weiter wurde auf Wildkatzen zwischen Lauterlauf und Schneckenhausen, oberhalb des 
Campingplatzes Otterberg hingewiesen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Für den Bau einer Windenergieanlagen wird nur ein geringer Waldanteil in Anspruch genommen. 
Damit werden nicht gesamte Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört. Es kommt jedoch zu 
einer Veränderung und teilweise zu einer geringfügigen Verkleinerung von Lebensräumen. Die 
konkrete Betroffenheit von Flora und Fauna wird in den nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windenergieanlagen ermittelt und berücksichtigt. Im 
Zuge einer artenschutzrechtlichen Prüfung wird auch eine Betroffenheit von beispielsweise 
Rotmilanen und Fledermäusen betrachtet. Für das konkrete Projekt können dann Maßnahmen 
getroffen werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Schaden für die Wasserrückhaltung bzw. der Grundwasserversorgung, Schutz vor 

Überschwemmungen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
36 
 
Sachbericht: 
 
Der Wald verliert durch die Windräder seine Funktionen für die Wasserrückhaltung im Boden. 
Aufgrund von fehlenden Bäumen durch die Abholzung verliert der Wald seine Funktion zum Schutz 
vor Überschwemmungen, indem er das Wasser zurückhält und versickert.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird nur ein Bruchteil der Waldflächen der Windenergieeignungsgebiete in Anspruch genommen 
für einzelne Windenergieanlagen. Somit verliert der Wald nicht seine Funktion der 
Wasserrückhaltung. Es kommt ggf. punktuell zu geringfügigen örtlichen Verschlechterungen. Dies 
wird jedoch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die einzelnen 
Windkraftanlagen geprüft und daraufhin Maßnahmen festgelegt. 
 



Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Allgemeine Schädigung eines intakten Ökosystems 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
21 
 
Sachbericht: 
 
Durch den Bau und den Betrieb der Windenergieanlagen wird ein gesundes jahrhundertealtes 
Ökosystem mit intaktem Mischwald nachhaltig zerstört. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Durch die punktuell notwendige Abholzung zur Errichtung der Windkraftanlagen wird nicht das 
Ökosystem „Wald“ zerstört. Es kommt ggf. punktuell zu örtlichen Verschlechterungen. Dies wird 
jedoch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windkraftanlagen 
geprüft und daraufhin Maßnahmen festgelegt. Der Otterberger Wald ist ein Wirtschaftswald, in dem 
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft immer wieder Baumfällungen vorgenommen 
werden, um das Holz zu vermarkten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Schaden für die Luftreinhaltung und die Sauerstoffproduktion, Umwandlung von CO2 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
17 
 
Sachbericht: 
 
Durch die Abholzung von Waldflächen für den Windradbau gehen Bäume verloren, die die Luft 
reinhalten und CO2 umwandeln. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Für den Bau von Windenergieanlagen im Wald wird nicht der gesamte Wald abgeholzt, sondern nur 
kleine Teilbereiche. Dies erfolgt auch durch die forstwirtschaftliche Nutzung. Damit geht nicht die 
Funktion des Waldes zur Umwandlung von CO2 oder die Luftreinhaltung generell verloren. 
Punktuelle Verschlechterungen sind möglich. Dies wird im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für jeden Anlagenstandort gesondert geprüft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 



 
Thema: Verlust eines zusammenhängenden Waldgebietes, Zerstörung des Waldes, Abholzung und 

Kahlschlag 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
56 
 
Sachbericht: 
 
Mit dem Windradbau geht der Verlust eines einmaligen zusammenhängenden Waldgebietes als 
Naherholungsraum einher. Für jedes Windrad werden bis zu ca. 10.000 qm Wald abgeholzt, 
zusätzlich müssen Waldwege als Zufahrtswege für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden. Dies 
führt zur Zerstörung des Waldes. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Pro Windenergieanlage werden im Durchschnitt 0,46 ha dauerhafte Waldumwandlungsfläche 
benötigt (siehe FA Wind, Kompaktwissen Windenergie im Wald, Berlin 2023). Es findet keine 
Durchschneidung des zusammenhängenden Waldgebietes statt, das Gesamtbiotop wird nicht 
verändert. Zudem wird der Waldverlust durch Ersatzaufforstungen kompensiert. Es werden keine 
hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Waldbereiche, in denen bereits 
Kalamitätsschäden vorhanden sind. Das erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Auftreten von Licht-, Schatten- und Geräuschemissionen, Eiswurf und Infraschall 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
41 
 
 
 
Sachbericht: 
 
Durch Windräder entstehen Geräuschemissionen und Infraschall, die Rotorblätter führen zu 
Schattenwurf („Diskoeffekt“). Nachts entstehen Lichtemissionen durch die blinkenden 
Positionslichter. Im Winter ist mit Eiswurf zu rechnen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird geprüft, inwiefern sich 
Geräuschemissionen, Schattenwurf, Lichtemissionen sowie ggf. Eiswurf auswirken. Die 
Behauptungen zu Infraschall sind inzwischen wissenschaftlich widerlegt und spielen im 
Zusammenhang mit Windenergieanlagen keine Rolle. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 



Thema: Windenergie im Wald reicht nicht, um die Stromversorgung sicherzustellen (Schaden größer 
als Nutzen) 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Mit zusätzlichen Windrädern im Wald ist die Stromversorgung nicht sichergestellt. Es würden 
sowieso noch weitere Flächen für Erneuerbare Energien benötigt werden, um eine stabile 
Stromversorgung zu garantieren. Da für Windenergie im Wald der Wald teilweise abgeholzt werden 
muss, ist der Schaden der dadurch entsteht größer als der Nutzen, den die Windenergie mit sich 
bringt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg möchte den Ausbau Erneuerbarer Energien fördern. 
Dies ist der Anlass für den Teil-Flächenflächennutzungsplan. Darüber hinaus gibt es gesetzliche 
Vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren Energie, welche mit gewissen zeitlichen Fristen versehen 
sind, die eingehalten werden müssen. Abgesehen von der Windenergie im Wald bedarf es an 
weiteren Flächen zur Sicherstellung der Stromversorgung. Jedoch sollten alle zur Verfügung 
stehenden Potentiale zum Ausbau der Erneuerbaren Energien genutzt werden, um langfristig von 
fossilen Energieträgern wegzukommen, um den Klimawandel zu stoppen. Auch der Wald leidet 
inzwischen unter dem Klimawandel, so dass jede WEA somit auch dem Wald nützt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Wald als Klimapuffer, Temperaturausgleich 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
36 
 
Sachbericht: 
 
Durch die Abholzung verliert der Wald seine wichtige Funktion als Klimapuffer, auf die wir im 
bestehenden Klimawandel besonders angewiesen sind. Durch die Abholzung wird die natürliche 
Funktion des Waldes, wozu auch der Temperaturausgleich zählt, eingeschränkt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Da es sich nicht um eine vollständige Abholzung der Waldflächen handelt, verliert der Wald nicht 
seine Funktion als Klimapuffer. Das Gesamtbiotop bleibt erhalten und der Waldverlust wird 
beispielsweise durch Ersatzaufforstungen wieder kompensiert. Zudem werden keine hochwertigen 
Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Waldbereiche, in denen bereits Kalamitätsschäden 
vorhanden sind. Der Wald ist also weiterhin in der Lage, Temperaturen auszugleichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 



 
Thema: Veränderung des Kleinklimas, Klimaveränderung durch Windkraftanlagen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
14 
 
Sachbericht: 
 
Durch die Abholzung der Waldflächen für die Windenergieanlagen verändert sich das Kleinklima vor 
Ort. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Da es sich nicht um eine vollständige Abholzung der Waldflächen handelt, verliert der Wald nicht 
seine Funktion als Gegengewicht zum Klimawandel. Das Gesamtbiotop bleibt erhalten und der 
Waldverlust wird beispielsweise durch Ersatzaufforstungen wieder kompensiert. Zudem werden 
keine hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Waldbereiche, in denen bereits 
Kalamitätsschäden vorhanden sind. Der Wald ist also weiterhin in der Lage, Temperaturen 
auszugleichen. Es kann punktuell zu Verschlechterungen kommen, jedoch wird sich das Kleinklima 
nicht drastisch verändern. Werden die CO2-Emissionen nicht reduziert werden die Temperaturen 
und Extremwetterereignisse weiter zunehmen, was auch dem Wald schadet, der dann allerdings 
Flächenhaft seine Klimafunktion verliert. 
  



Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Wald als Kulturgut 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Der Wald ist ebenso als Kulturgut anzusehen, der auch für kommende Generationen bewahrt 
werden soll. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Wald bleibt als Gesamtbiotop erhalten. Es findet keine vollständige Abholzung statt. Für die 
einzelnen Windenergieanlagen werden nur vereinzelt Teilflächen in Anspruch genommen und 
gerodet. Es finden zudem Ersatzaufforstungen statt, die abgängige Waldflächen kompensieren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Erhalt der Natur/ des Waldes (für nachfolgende Generationen) 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
56 
 
Sachbericht: 
 
Der Wald soll nicht für Windenergie abgeholzt werden, sondern für das Klima und die Erholung 
erhalten werden. Die Natur ist kostbar und der Wald kann noch einen klimatischen Ausgleich 
erbringen. Daher sollte er erhalten werden. Menschen, Tiere und auch das Klima benötigen den 
Wald zum Leben. Zudem sollen nachfolgende Generationen noch wissen, wie ein Wald aussieht 
und welche Tiere und Pflanzen dort zu finden sind. Der Windenergieausbau soll nicht auf Kosten 
der Natur passieren. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Wald wird nicht vollständig gerodet. Das Gesamtbiotop bleibt erhalten. Abgängige Waldflächen 
werden beispielsweise durch Ersatzaufforstungen wieder ausgeglichen. Für eine einzelne 
Windenergieanlagen werden nur Teilflächen in Anspruch genommen. Es werden dabei keine 
hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Kalamitätsflächen bevorzugt. 
Maßnahmen, die zum Ausgleich der Rodungen dienen, werden in den nachfolgenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt und festgelegt. Abholzungen 
erfolgen auch im Zuge der Forstwirtschaft und haben bislang nicht zu den genannten 
Befürchtungen geführt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 



Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Erosionen durch Waldabholzung 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
5 
 
Sachbericht: 
 
Durch die Waldabholzung entstehen Erosionen. Durch die fehlenden Wurzeln der abgeholzten 
Bäume wird der Waldboden anfälliger für Erosionen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es kann vereinzelt und punktuell zu Erosionen kommen. Jedoch wird nicht der gesamte Wald 
abgeholzt. Somit verliert der Wald nicht in Gänze seine Funktion, Erosionen zu verhindern. Durch 
den Klimawandel werden jedoch auch die Extremregenereignisse zunehmen, so dass auch 
Erosionen im Wald zunehmen werden.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Umweltverschandelung/ Umweltzerstörung 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
5 
 
Sachbericht: 
 
Es ist Umweltverschandelung bzw. Umweltzerstörung, den Wald abzuholzen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Wald wird nicht vollständig gerodet. Das Gesamtbiotop bleibt erhalten. Abgängige Waldflächen 
werden beispielsweise durch Ersatzaufforstungen wieder ausgeglichen. Für eine einzelne 
Windenergieanlagen werden nur Teilflächen in Anspruch genommen. Es werden dabei keine 
hochwertigen Waldflächen gerodet, sondern beispielsweise Kalamitätsflächen bevorzugt. 
Maßnahmen, die zum Ausgleich der Rodungen dienen, werden in den nachfolgenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt und festgelegt. 
  



Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Verlust von Naherholungsflächen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
30 
 
Sachbericht: 
 
Durch die teilweise Abholzung des Waldes gehen Naherholungsflächen verloren. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es gehen vereinzelt Naherholungsflächen verloren. Dies lässt sich aufgrund der notwendigen 
Abholzung von Waldflächen für den Bau der Windenergieanlagen nicht vermeiden. Jedoch findet 
keine Zerschneidung des Naherholungsgebietes des Otterberger Waldes statt, das Gesamtbiotop 
bleibt erhalten. Der Waldverlust wird beispielsweise durch Ersatzaufforstungen kompensiert.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Gefährdung der Quellbiotope von im Wald entspringenden Bächen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
30 
 
Sachbericht: 
 
Die geschützten Quellbiotope, der im Otterberger Wald entspringenden Bäche z.B. des Otterbachs, 
sind gefährdet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Durch die Windenergieanlagen werden keine geschützten Biotope zerstört. Sollten 
Eingriffsmaßnahmen notwendig sein, wird ein entsprechender ein Ausgleich geschaffen. In dem 
nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, welches zum Bau einer 
Windkraftanlage notwendig ist, wird das Schutzgut Wasser sowie generell geschützte Biotope 
geprüft und berücksichtigt. Etwaige Maßnahmen werden dann im Zuge der Genehmigung einer 
Anlage festgelegt. Die Bedenken werden somit zurückgewiesen.  
 



Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Zerstörung/ Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes, Betroffenheit des Tourismus, 

Zerstörung von Wanderwegen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
33 
 
Sachbericht: 
 
Das Orts- und Landschaftsbild wird sich erheblich zum Nachteil verändern. Davon ist auch der 
Tourismus betroffen, da sich innerhalb der Windeignungsgebiete beispielsweise der Hinkelsteinweg 
befindet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
In einer Untersuchung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IFaS) wurde 
dargestellt, dass aufgrund bestehender Erfahrungen anderer Windparks sich die 
Windenergieanlagen sogar positiv auf den Fremdenverkehr ausgewirkt haben, da diese Anlagen 
eine touristische Attraktion darstellen (siehe z. B. Energielandschaft Morbach). Viele Urlauber 
bewerten die Erzeugung von umweltfreundlicher Windenergie mit dem Erholungsort als 
komplementär. Wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen belegen darüber 
hinaus, dass sich Windenergie und Tourismus nicht stören, sondern sogar voneinander profitieren 
können.    
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Allgemeine Einschränkungen und (gesundheitliche) Belastungen für Mensch und Natur 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
17 
 
Sachbericht: 
 
Der Bau von Windenergieanlagen kommt es generell zu Einschränkungen und zu gesundheitlichen 
Belastungen für Mensch und Natur. Gesundheitliche Belastungen entstehen durch Geräusch- und 
Lichtemissionen. Zudem wird die Erholungsmöglichkeit des Menschen eingeschränkt. Durch die 
Abholzung von Waldflächen entstehen auch Belastungen für die Natur mit unterschiedlichen 
Auswirkungen. 
  



Prüfung und Abwägung: 
 
Die etwaigen gesundheitlichen Belastungen, die sich auf Mensch und Natur auswirken, werden 
umfangreich in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die 
Windenergieanlagen berücksichtigt und geprüft. Maßnahmen, die die etwaigen Auswirkungen 
abschwächen, werden dann festgelegt. Konkrete gesundheitliche Auswirkungen können auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung noch nicht behandelt werden, da es sich um eine Angebotsplanung 
handelt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Beschädigung/ Verunstaltung von Wegen, Straßen und Gebäuden im Rahmen des Baus einer 

Windenergieanlage 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
15 
 
Sachbericht: 
 
Die Waldwege müssen als sehr breite Zufahrtswege für den Schwerlastverkehr ausgebaut und 
befestigt werden. Durch den Anlieferungsverkehr für die Windenergieanlagen und den Transport 
der Rotorblätter werden Straßen und Gebäude in Otterberg beschädigt. Die Schäden müssen die 
Bürger über wiederkehrende Ausbaubeiträge bezahlen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Bau der Windenergieanlagen und der Zuwegung/ Zufahrtswege wird überwacht und begleitet. 
Entsprechende Auflagen können im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens festgelegt werden. Somit werden keine willkürlichen Beschädigungen vor 
oder in Kauf genommen. Etwaige Schäden sind durch den Projektierer zu beseitigen. Für die 
Eingriffe sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: vorrangige Nutzung von Dachflächen für PV-Anlagen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
  



Sachbericht: 
 
Statt Windenergieanlagen im Wald zu bauen, sollen vorrangig die Dachflächen zu 
Photovoltaikanlagen genutzt werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern ist nicht Bestandteil des Teil-Flächennutzungsplans 
Erneuerbare Energien und kann somit nicht berücksichtigt werden. Für die vorliegende Planung ist 
Dachflächen-Photovoltaik ohne Belang. Allerdings gibt es die Möglichkeit schon mehrere Jahre, 
führte aber bislang nicht zu einem signifikanten Ausbau, der erforderlich ist, um den Klimawandel zu 
stoppen. Deshalb muss der Ausbau der regenerativen Energien auch im Außenbereich sattfinden, 
um den Klimawandel stoppen zu können und die landes- und bundespolitischen Ziele zur 
Energieversorgung aus 100% regenerativer Energien zu erreichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Gefährdung des Erdreichs, Bodenverdichtung, Kontamination des Waldbodens 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
2 
 
Sachbericht: 
 
Durch den Bau und die Zuwegung für die Windenergieanlagen kommt es zu Bodenverdichtungen. 
Der Waldboden wird in weitem Umkreis durch Abrieb der Rotorblätter irreversibel kontaminiert. 
Damit wird auch das Grundwasser und die dort fließenden Bäche vergiftet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Durch die Zuwegungen zum Bau und Betrieb der Windenergieanlagen kommt es zu 
Bodenverdichtungen. Diese werden jedoch so gering wie nötig gehalten und es findet keine 
zusätzliche Versiegelung statt. Durch den Abrieb der Rotorblätter findet keine Kontamination und 
Verseuchung des Bodens und des Grundwassers statt. Die Schutzgüter Boden und Wasser werden 
darüber hinaus im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, welches für jede 
Windenergieanlage durchgeführt werden muss, ausreichend berücksichtigt und behandelt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
  



Thema: Ressourcenverbrauch 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Moderne Windräder verbrauchen gigantische Mengen an Ressourcen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Für den Bau einer Windenergieanlagen werden Ressourcen benötigt und verbraucht. Der Nutzen, 
der die Abkehr von fossilen Energieträgern beinhaltet, ist größer als die Ressourcen, die für die 
einmalige Errichtung von Windenergieanlagen benötigt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Giftiger Feinstaub und schädliches Klimagas 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Durch Windräder entstehen giftiger Feinstaub und schädliches Klimagas. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Windenergieanlagen dienen zur Erzeugung von emissionsfreiem Strom aus erneuerbaren Quellen. 
Es wird kein giftiger Feinstaub oder schädliches Klimagas durch die Windenergieanlagen 
freigesetzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Problematische Entsorgung 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
2 
 
  



Sachbericht: 
 
Nach Ende der Betriebszeit von Windenergieanlagen müssen die Anlagenteile entsorgt werden. Die 
Entsorgung ist dabei problematisch, da es sich um Sondermüll handelt.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die dafür notwendigen Kosten der Entsorgung werden bereits vor dem Bau einer 
Windenergieanlage als Bürgschaft hinterlegt. Dies ist im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens geregelt.  
Darüber hinaus ist auch bei anderen Energiequellen das Entsorgungsproblem vorhanden (z.B. 
Atomenergie). 
Ein Teil der Anlagenteile kann zudem recycelt werden, hier werden immer weitere Fortschritte 
erreicht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Suche von Alternativflächen, Nutzung von Freiflächen und Kalamitätsflächen statt Waldflächen, 

Nutzung von vorbelasteten oder Flächen mit geringerer ökologischer Wertigkeit 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
31 
 
Sachbericht: 
 
Statt Windenergie im Wald zu bauen, sollen Alternativflächen gesucht werden, um den Wald zu 
schonen. Dafür sollen vorzugsweise Freiflächen oder Kalamitätsflächen genutzt werden. Auch ist 
die Nutzung von vorbelasteten Flächen oder Flächen mit geringerer ökologischer Wertigkeit besser 
als die Nutzung von bewaldeten Flächen für die Windenergie. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Für Windenergieanlagen im Wald werden nicht die ökologisch hochwertigsten Flächen in Anspruch 
genommen. Es werden bevorzugt Wirtschaftswälder und Kalamitätsflächen genutzt. Darüber hinaus 
werden auch Windräder auf Freiflächen gebaut. Jedoch eignet sich nicht per se jede Fläche 
außerhalb von Wäldern für den Bau von Windrädern. Es gibt zahlreiche Kriterien, die bei der Suche 
nach geeigneten Standorten angewendet werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
  



Thema: Zu geringe Abstände der Windeignungsgebiete von umliegenden Gehöften und Siedlungen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
18 
 
Sachbericht: 
 
Der Abstand einiger Windeignungsgebiete zu Gehöften (beispielsweise dem Messerschwanderhof) 
ist mit nur 500 m zu gering und nicht zumutbar. Die Abstände widersprechen dem Gebot der 
Rücksichtnahme.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Abstände zu Gehöften werden aufgrund des Vorsorgeprinzips und in Anlehnung an 
Standortkonzepte anderer Verbandsgemeinden festgelegt. Die tatsächliche Lärmemission sowie die 
sich daraus ergebenden Siedlungsabstände müssen durch eine Schallprognose bei der konkreten 
Planung von Windenergieanlagen in Abhängigkeit von Größe und Leistung der geplanten Anlage im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nochmals detailliert geprüft 
werden. Es handelt sich hierbei also nur um Mindestabstände, die keinesfalls unterschritten werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Überschneidungen der Windeignungsgebiete mit amtlich ausgewiesenen Biotopkomplexen, 

darunter auch nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
16 
 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Durch die Windenergieanlagen dürfen keine geschützten Biotope zerstört werden. In dem 
nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, welches zum Bau einer 
Windkraftanlage notwendig ist, werden geschützte Biotope gesondert geprüft und berücksichtigt. 
Etwaige Maßnahmen werden dann im Zuge der Genehmigung einer Anlage festgelegt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Nichtbeachtung der zahlreichen Boden- und Flurdenkmäler im Gebiet 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Vorhandene Boden- und Flurdenkmäler werden nicht beachtet (z.B. der berühmte Hinkelstein). Die 
Region Otterberg ist reich an Natur- und Kulturschätzen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird das Schutzgut Boden 
sowie Boden- und Kulturdenkmäler berücksichtigt. Etwaige Maßnahmen werden dann im Zuge der 
Genehmigung einer Anlage festgelegt.  
Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist die Prüfung einer konkreten Beeinträchtigung nicht 
möglich, da es sich um eine Angebotsplanung handelt und die konkreten Anlagenstandorte noch 
nicht feststehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 



Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Zu den bereits vorhandenen Schädigungen des Waldes (Borkenkäfer, saurer Regen, 

Dürreperioden) soll nicht zusätzlich die Windenergie kommen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
2 
 
Sachbericht: 
 
Der Wald ist schon genug geschädigt durch sauren Regen, Dürreperioden und den Borkenkäfer. 
Daher sollten „gesunde“ Waldflächen nicht abgeholzt werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es werden keine intakten und hochwertigen Waldflächen in Anspruch genommen. Bevorzugt 
werden Waldflächen für den Bau von Windenergieanlagen in Anspruch genommen, welche bereits 
Schäden aufweisen (z.B. Kalamitätsflächen). Gerade der Klimawandel, die Stickoxide aus der 
Verbrennung fossiler Energiequellen haben in der Vergangenheit den Wald geschädigt. Damit 
nutzen alle WEA auch dem Erhalt und Schutz des Waldes. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Wirtschaftlicher Unsinn, Aufwand lohnt sich nicht 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
4 
 
Sachbericht: 
 
Windräder zu bauen ist wirtschaftlicher Unsinn. Der Aufwand lohnt sich nicht, da der Schaden 
größer ist als der Nutzen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Behauptung des Wirtschaftlichen Unsinns wird zurückgewiesen. Mit den WEA wird Strom im 
eigenen Land erzeugt, d.h. die Einnahmen bleiben im Land und die Ausgaben für Energie werden 
nicht ins Ausland transferiert. Das stärkt die eigene Volkswirtschaft und schafft Arbeitsplätze. 
Zudem werden die Gemeinden beim Betrieb der Anlagen finanziell beteiligt, was die für die 
klammen Kommunen von Vorteil sind, was uns allen zugutekommt. Die eingesparten Schäden 
durch den gestoppten Klimawandel, sind dabei nicht mitkalkuliert. Die haben sich aufgrund des 
fortgeschrittenen Klimawandels in der jüngsten Zeit drastisch erhöht und weitere Steigerungen sind 
prognostiziert, wenn nicht dringend was gegen den Klimawandel getan wird. Dabei kommt den 
WEA eine bedeutende Rolle zu.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 



 
 
Thema: Private Trinkwasserbrunnen gefährdet (Messerschwanderhof) 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
15 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, welches vor dem Bau 
eines Windrades durchgeführt werden muss, werden die einzelnen Schutzgüter genaustens geprüft 
und bewertet. Dabei wird auch das Schutzgut Wasser bzw. Grundwasser betrachtet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Gegen Erneuerbare Energien, weil Atomenergie besser ist 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
1 
 
Sachbericht: 
 
Die Erneuerbaren Energien sollen nicht ausgebaut werden, weil Atomenergie besser ist.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg möchte den Ausbau Erneuerbarer Energien fördern. 
Dies ist der Anlass für den Teil-Flächenflächennutzungsplan. Darüber hinaus gibt es gesetzliche 
Vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren Energie, welche mit gewissen zeitlichen Fristen versehen 
sind, die eingehalten werden müssen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 



 
Thema: Bestehende Windenergieanlagen werden nicht genutzt, kein Bedarf an weiteren Anlagen 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
2 
 
Sachbericht: 
 
Bestehende Windenergieanlagen werden nicht genutzt. Es gibt bereits Windräder in besserer Lage. 
Daher gibt es keinen Bedarf an weiteren Windenergieanlagen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es gibt in Deutschland gesetzlich vorgegebene Ausbauziele für die Windenergie. Um diese zu 
erreichen, müssen fortlaufend Windenergieanlagen gebaut werden. Die installierte Leistung von 
Onshore-Windenergieanlagen betrug Ende 2024 ca. 63 GW. Damit wurde bereits das im EEG 
festgeschriebene Ziel von 69 GW verfehlt. Bis zum Jahr 2040 müssen gemäß EEG 2023 160 GW 
installierte Leistung von Onshore-Windenergieanlagen vorhanden sein. Darüber hinaus gibt es im 
Windenergieflächenbedarfsgesetz sogenannte Flächenbeitragswerte, welche verlangen, dass eine 
gewisse Prozentzahl der Landesfläche pro Bundesland für Windenergieflächen vorgesehen ist. Um 
diese Flächenbeitragswerte zu erreichen, ist es notwendig, Windeignungsgebiete auszuweisen. 
WEA stehen still, wenn das Netz überlastet ist. Das muss entsprechend ausgebaut werden, liegt 
aber in der Hand der Netzbetreiber. Das erfolgt meist in den Sommermonaten, wenn auch die 
Solaranlagen viel ins Netz einspeisen. Im Winter sind die WEA wichtig, um die benötigte Elektrizität 
zu erzeugen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Privatgrundstücke überplant 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
15 
 
Sachbericht: 
 
Von der Windenergieeignungsfläche 19 werden Acker-, Wiesen- und Waldgrundstücke von 
Anliegern des Messerschwanderhof überplant. Eine Überlagerung der land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen mit einer Nutzung Windenergie wird von den Eigentümern abgelehnt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplanung) werden immer 
Privatgrundstücke überplant. Da der Flächennutzungsplan eine Angebotsplanung darstellt, ist eine 
mögliche Umsetzung der Ausweisungen noch nicht Thema. Dies wird im nachgestellten 
Bebauungsplanverfahren bzw. im Rahmen des Genehmigungsverfahrens behandelt. Grundsätzlich 
stellt die Überplanung von Privatgrundstücken also kein Hindernis für die Planung dar, weshalb sich 
hieraus keine Änderungen in der Planung ergeben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 



Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Optisch bedrängende Wirkung 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
15 
 
Sachbericht: 
 
Durch bestehende Windenergieanlagen findet teilweise eine Umzinglung von Orts- und 
Siedlungslagen statt. Dies widerspricht dem Gebot der Rücksichtnahme. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird auch das Schutzgut 
Mensch betrachtet und etwaige negative Auswirkungen. Der Flächennutzungsplan stellt eine 
Angebotsplanung dar. Es sind keine konkreten Anlagenstandorte bekannt oder dargestellt. Somit 
kann die optisch bedrängende Wirkung erst im Rahmen des nachfolgenden 
Genehmigungsverfahrens abschließend geklärt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
Thema: Wertverlust von Immobilien 

 
Anzahl der Personen, die sich zu dem Thema geäußert haben: 
 
15 
 
Sachbericht: 
 
Immobilien, die in der Nähe von Windenergieanlagen liegen, erfahren durch diese einen 
Wertverlust. Der Wertverlust kann sich im ländlichen Raum bei älteren Häusern im Umkreis von 
einem Kilometer auf 23 % belaufen (s. Artikel in DIE WELT vom 20.01.2019, gem. Studie des RWI-
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung). Dies ist den betroffenen Eigentümern nicht zuzumuten 
und kann daher Schadensersatzforderungen auslösen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Gemäß der Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung beträgt der 
durchschnittliche Wertverlust jedoch 7,1 % und nur in bestimmten Ausnahmefällen kommt es von 
einem Wertverlust von bis zu 23 %. Je größer der Abstand zu den Windenergieanlagen, desto 
geringer ist der Effekt des Wertverlustes. Nach 8-9 km Abstand sind keine Auswirkungen auf die 
Immobilienpreise mehr vorhanden.  
Gemäß einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2024, welche in den Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) unter Beteiligung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
(PIK) veröffentlicht wurde, ist der Effekt auf die Immobilienpreise durch Windenergieanlagen eher 
gering. Der höchste Wertverlust ist nach drei Jahren erreicht, danach klettern die Preise wieder auf 
das ursprüngliche Niveau an. Darüber hinaus haben kürzlich installierte Windräder einen geringeren 
negativen Effekt auf die Immobilienpreise. Dies liegt insbesondere daran, dass sich die Menschen 
mehr und mehr an die Windkraftanlagen gewöhnen.  
 
Abstimmungsergebnis: 



 
Ja-Stimmen:  20 
Nein-Stimmen: 8 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
 
25 Personen haben eine Stellungnahme abgegeben, ohne Gründe zu nennen. Daher können und 
werden diese Stellungnahmen nicht berücksichtigt. 
 
 
Gegen 20:00 Uhr haben die anwesenden Mitglieder der CDU-Fraktion den Ratssaal verlassen. Bei 
Abwägungen über die danach beschlossen wurde, beträgt die Anzahl der stimmberechtigten 
Ratsmitglieder 25. 
 
 
 
Stellungnahmen zur Ausweisung von Sondergebieten für Freiflächenphotovoltaik 
 
Ö1 Bürger aus Mehlbach vom 17.09.2024 

 
Sachbericht: 
 

 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Widerspruch und die Bedenken zum Teil-Flächennutzungsplan werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Flächen beantragt wurden. Im Verfahren des 
Flächennutzungsplans, welcher eine Angebotsplanung darstellt, können keine Flächen durch 
Anträge aufgenommen werden. Die Flächen, die im Teil-Flächennutzungsplan für die 
Freiflächenphotovoltaikanlagen ausgewiesen sind, wurde auf der Basis einer Standortuntersuchung 
ermittelt. Es wurden dabei fachlich Kriterien zugrunde gelegt und objektiv analysiert. Die im Teil-
Flächennutzungsplan dargestellten Flächen sind in Bezug auf die angewandten Kriterien konfliktfrei. 
 
Die Bedenken zur Fläche Nr. 90 auf dem Rossrück werden zur Kenntnis genommen. Bei der 
Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben 
Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 



800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-
sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Die Fläche 
Nr. 90 hat sich dadurch zunächst von 4,80 ha auf 1,77 ha verkleinert. Da die Flächengröße somit 
kleiner als 5 ha ist, wurde die Fläche gestrichen und wird im Entwurf nicht mehr dargestellt. 
 
Hinweis: 
 
Es lagen Auszüge aus den Geobasisinformationen bei, welche Flurstücks- und 
Eigentümernachweise beinhalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
 
  



Ö2 13 Bürger aus Otterberg vom 16.09.2024 

 
Sachbericht: 
 

 

 



 

 



 

 



 
 
Die Stellungnahme wurde von 13 Bürgern unterzeichnet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Bedenken zur Ausweisung der Fläche Nr. 98 am Messerschwanderhof werden 
zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu den Streuobstwiesen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Vorbehaltsgebiete stellen kein hartes Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen dar. Es handelt sich hierbei um Grundsätze der Raumordnung. Die 
sogenannten Vorranggebiete, welche Ziele der Raumordnung sind, wurden im Rahmen der 
Standortuntersuchung ausgeschlossen.  
 
Hinsichtlich eines Mindestabstandes zur Siedlungsbebauung gibt es keine rechtlichen Vorgaben. 
Um potenziell geeignete Flächen in Siedlungsnähe nicht von vorneherein auszuschließen, wurde in 
der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
am 08. November 2023 festgelegt, dass zu Siedlungsgebieten kein Puffer berücksichtigt werden 
soll. Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur 
Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, 
Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Somit wurde der geforderte Mindestabstand nun 
berücksichtigt. Die Fläche Nr. 98 entfällt aufgrund des 150 m Puffers um den Messerschwanderhof 
und wir im Entwurf nicht mehr dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
Ö3 Bürgerin aus Mehlbach vom 11.10.2024 

 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Hinsichtlich eines Mindestabstandes zur Siedlungsbebauung gibt es keine rechtlichen Vorgaben. 
Um potenziell geeignete Flächen in Siedlungsnähe nicht von vorneherein auszuschließen, wurde in 
der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
am 08. November 2023 festgelegt, dass zu Siedlungsgebieten kein Puffer berücksichtigt werden 
soll. Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur 
Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, 
Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Somit werden die Abstandsflächen und das 
Landschaftsbild berücksichtigt. Anhand der genannten Kriterien wurden einige Flächen bereits 
gestrichen, welche im Entwurf nicht mehr dargestellt werden. 
 
In den nachfolgenden Bebauungsplanverfahren erfolgt eine detaillierte Berücksichtigung, wenn die 
genau Konzeption für eine Freiflächenphotovoltaikanlage vorhanden ist. Im Rahmen des 
Umweltberichts werden die Abstände zu Siedlungen (Schutzgut Mensch) und das Landschaftsbild 
nochmals genauer betrachtet und bewertet. 
 
Allgemein ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Teil-Flächennutzungsplan um eine 
Angebotsplanung handelt. Das bedeutet, dass nicht alle Flächen zwingend auch umgesetzt werden. 
Die Ortsgemeinden können entscheiden, für welche Flächen sie einen Bebauungsplan aufstellen 
möchten.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
  



Ö4 Bürgerin aus Mehlbach vom 11.10.2024 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Hinsichtlich eines Mindestabstandes zur Siedlungsbebauung gibt es keine rechtlichen Vorgaben. 
Um potenziell geeignete Flächen in Siedlungsnähe nicht von vorneherein auszuschließen, wurde in 
der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
am 08. November 2023 festgelegt, dass zu Siedlungsgebieten kein Puffer berücksichtigt werden 
soll. Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur 
Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche 
Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, 
Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Somit wird nun ein 200 m Siedlungspuffer 
berücksichtigt.  
 
Die betroffene Fläche Nr. 92a wurde bei der Überarbeitung durch die Kriterien verkleinert. Da die 
Fläche Nr. 92a bei einer Umsetzung eine Existenzbedrohung eines Betriebes bedeuten würde, wird 
diese Fläche im Entwurf nicht weiter dargestellt. 
 
Allgemein ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Teil-Flächennutzungsplan um eine 
Angebotsplanung handelt. Das bedeutet, dass nicht alle Flächen zwingend auch umgesetzt werden. 
Die Ortsgemeinden können entscheiden, für welche Flächen sie einen Bebauungsplan aufstellen 
möchten.   
 
Die Ausrichtung einer Fläche ist mittlerweile nicht mehr entscheidend, ob sich ein Standort für eine 
Freiflächenphotovoltaikanlage eignet, da die Module beliebig ausgerichtet werden können, sodass 
der größtmögliche Ertrag generiert werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  25 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
  



Ö5 Bürgerin aus Mehlbach vom 11.10.2024 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Da keine konkrete Fläche genannt wird, wird 
aufgrund der Adresse der Bürgerin angenommen, dass die Fläche Nr. 92a betroffen ist. 
 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Teil-Flächennutzungsplan um eine 
Angebotsplanung handelt. Das bedeutet, dass nicht alle Flächen zwingend auch umgesetzt werden. 
Die Ortsgemeinden können entscheiden, für welche Flächen sie einen Bebauungsplan aufstellen 
möchten.   
 
Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung 
sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu 
Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, 
PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen).  
 
Die betroffene Fläche Nr. 92a wurde bei der Überarbeitung durch die Kriterien verkleinert. Da die 
Fläche Nr. 92a bei einer Umsetzung eine Existenzbedrohung eines Betriebes bedeuten würde, wird 
diese Fläche im Entwurf nicht weiter dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  25 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
  



Ö6 Bürgerinitiative aus Katzweiler vom 22.09.2024  

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
  



Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Um die Einsehbarkeit der Anlage zu reduzieren, werden 
Photovoltaikfreiflächenanlagen grundsätzlich eingezäunt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass es 
sich beim Flächennutzungsplan um eine Angebotsplanung handelt und somit nicht zwingend alle 
Flächen auf später umgesetzt werden. Die Abstände zur Wohnbebauung wurden nach Beschluss 
des Verbandsgemeinderates wieder gestrichen, um die Maximalkulisse an geeigneten Flächen für 
Photovoltaikfreiflächenanlagen zu erhalten. Obwohl bei der Überarbeitung des Vorentwurfs weitere 
Kriterien angelegt wurden, unter anderem auch ein Siedlungsabstand von 200 m, wird dies bei der 
Fläche Nr. 95 nicht berücksichtigt. Wegen dem Fortschritt der Planung und dem Grunderwerb durch 
die Gemeinde wird die Fläche Nr. 95 im Entwurf weiter dargestellt. 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Derzeit gibt es keine Studie, die die genannten Auswirkungen auf die physische 
und psychische Gesundheit des Menschen belegen. Die Gemeinde kann im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Maßnahmen zum Emissionsschutz ergreifen und beispielsweise 
Begrünungen vorsehen, um die Sichtbarkeit und die damit verbundenen Auswirkungen zu 
reduzieren. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Aufgrund der Ausrichtung der Module in einem Winkel von ca. 45° ist eher mit 
einer Verbesserung der Lärmsituation zu rechnen, da der Lärm entweder nach oben oder zum 
Boden reflektiert wird. Unter den Solarmodulen wird ebenfalls Grünland angelegt. Das Thema kann 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nochmals thematisiert werden. 
  



Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die genaue Ausrichtung der Module ist auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung noch nicht bekannt. Erst wenn das genaue Layout der Module feststeht, 
kann ein Blendgutachten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt werden, um mögliche 
Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
 
Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Einwendungen zum Landschaftsbild werden zur Kenntnis genommen. Die genauen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild können erst im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren 
betrachtet werden, da erst dann das genaue Layout der Module bekannt ist. Im Umweltbericht, 
welcher zum Bebauungsplan zu erstellen ist, werden dann die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild ausreichend berücksichtigt.  
 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Das Landschaftsbild stellt eine subjektive Wahrnehmung dar und wird durch eine 
Photovoltaikfreiflächenanlage zwar verändert, jedoch nicht vollständig zerstört. Zudem sind die 
Anlagen nur temporär, das Landschaftsbild wird nach Rückbau wieder in den ursprünglichen 
Zustand versetzt. Darüber hinaus lässt sich ein Recyclingbetrieb auch nicht mit einer 
Photovoltaikfreiflächenanlage vergleichen. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden im 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren näher geprüft und im Umweltbericht behandelt.  
 
Freiflächenphotovoltaikanlagen befinden sich zwangsläufig in der Freifläche, sodass es hier 
notwendig ist, Freiräume zu überplanen. Bei der Realisierung der Freiflächenphotovoltaikanlage 
wird auf eine Reduzierung der Einsehbarkeit sowie auf eine Eingrünung geachtet. Darüber hinaus 
befindet sich die Fläche Nr. 95 wie richtigerweise erwähnt innerhalb des Vorranggebietes 
„Regionaler Grünzug“. Dieses Vorranggebiet wurde im Rahmen der Standortuntersuchung nicht 
ausgeschlossen. Dies begründet sich daher, dass eine Freiflächenphotovoltaikanlage nicht mit 
Siedlungsbebauung gleichzusetzen ist. Darüber hinaus kann dieses Vorranggebiet durch ein 
Zielabweichungsverfahren überwunden werden. 
 
 
 
 
 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Gemäß Erfahrungen aus anderen Projekten wird sich das Lokalklima durch den 
Bau einer Photovoltaikfreiflächenanlage nicht erheblich verändern. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Durch die Photovoltaikmodule findet keine wesentliche Verschlechterung des Mikroklimas statt. Das 
anfallende Niederschlagswasser kann weiterhin unter den Modulen versickern. Es kommt damit zu 
keiner Ansammlung von Niederschlagswasser unter den Modulen. Darüber hinaus ist der 
angesprochene Bereich bei einem Starkregenereignis nicht außergewöhnlich stark betroffen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Wertminderung der Gebäude kann innerhalb der Bauleitplanung nicht 
betrachtet werden und ist kein Inhalt des Teil-Flächennutzungsplans.  
 
Sachbericht: 
 



 

 

 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu Kommentar 18: Die Erweiterung des IG Nords ist nicht Teil des Teil-Flächennutzungsplans 
Erneuerbare Energien. Dieser behandelt ausschließlich die Themen Windenergie und 
Freiflächenphotovoltaikanlagen.  
 
Zu Kommentar 19: Mit Freiflächenphotovoltaikanlagen findet keine vollständige Versiegelung von 
Flächen statt. Es handelt sich lediglich um eine punktuelle Versiegelung durch die einzelnen 
Ständer der Module, die in den Boden gerammt werden. Darüber hinaus wird die Anlage nach Ende 
ihres Nutzungszeitraums wieder zurückgebaut, sodass es sich auch nur um eine temporäre 
Teilversiegelung und Herausnahme der Fläche handelt. Der angeführte Punkt mit den 
Dachflächenphotovoltaikanlagen ist nicht Teil des Teil-Flächennutzungsplans und wird daher nicht 
betrachtet. Es wird ausschließlich auf Freiflächenphotovoltaikanlagen eingegangen. Gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben ist zudem ein Mix aus Dachflächen- und Freiflächenphotovoltaik zu 
erbringen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Somit ist es auch notwendig, Flächen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen auszuweisen.  
 
Zu Kommentar 20: Der Klimaschutz ist nicht das einzige zu berücksichtigendes Kriterium. Jedoch 
behandelt der Teil-Flächennutzungsplan die Themenfelder Windenergie und 
Freiflächenphotovoltaikanlagen im Kontext der Erneuerbaren Energien. Die Aufnahme der Flächen 
in den Flächennutzungsplan bedeutet nicht, dass diese Flächen alle umgesetzt werden. Es handelt 
sich bei dem Flächennutzungsplan um eine Angebotsplanung, das bedeutet, dass jede Gemeinde 
danach entscheiden kann, für welche Fläche sie einen Bebauungsplan aufstellen möchte.  
 
Zu Kommentar 21: Hinsichtlich der raumordnerischen Berücksichtigung des IG Nords wird auf die 
Ausführungen zu den Kommentaren 18 und 19 verwiesen. Die 2%-Grenze ergibt sich aus dem 
Leitfaden zur Planung und Bewertung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen aus raumordnerischer 
Sicht. Dieser Leitfaden ist als Empfehlung anzusehen, hat jedoch nicht die gleiche Wirkung wie ein 
Gesetz. Da die Gemeinden unterschiedliche Raumansprüche und sonstige für PV relevante 
Ausprägungen haben, kann die 2%-Regelung nicht für jede Gemeinde gelten. Es soll jedoch 
versucht werden zwischen 2 und 5% im VG-Gebiet zu erreichen. 
 
Zu Kommentar 22: In dem Teil-Flächennutzungsplan Erneuerbare Energien werden zunächst 
Windenergie und Freiflächenphotovoltaik betrachtet. Um die Stromversorgung in Deutschland 
langfristig sicherzustellen, ist es notwendig, sich nicht nur auf einen Energieträger zu beschränken, 
sondern es ist vielmehr erforderlich, verschiedene Energieträger zu nutzen.  
 
Sachbericht: 
 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu Kommentar 23: Der Aspekt des Artenschutzes wird im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren 
geprüft und anschließend eventuell notwendige Maßnahmen festgelegt. Da das genaue Layout auf 
der Ebene des Flächennutzungsplans noch nicht bekannt ist, können hierzu noch keine konkreten 
Aussagen an der Stelle getroffen werden. 
 
Zu Kommentar 24: Den Ausführungen ist zuzustimmen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch 
Flächen außerhalb dieser besonderen Eignung für die Nutzung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen 



in Betracht kommen können. Darüber hinaus bezieht sich dieser Kommentar auf die 
Standortuntersuchung. Diese ist vom Verbandsgemeinderat im Vorfeld zum Verfahren des Teil-FNP 
entschlossen worden. Daher kann zum Erläuterungsbericht der Standortuntersuchung keine 
Stellungnahme abgegeben werden.  
 
Zu Kommentar 25: Es wurden in der Standortuntersuchung alle Gewässer mit einem 10m breiten 
Gewässerrandstreifen berücksichtigt und für die Nutzung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen 
ausgeschlossen.  
 
  



Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu Kommentar 26: Für die Daten ist das Landesamt für Geologie und Bergbau zuständig. Für den 
Flächennutzungsplan wurden die zur Verfügung stehenden Daten verwendet. In der Fläche Nr. 95 
ist das Ertragspotential als sehr gering eingestuft, sodass sich hier eine gute Eignung für eine 
Freiflächenphotovoltaikanlage ergibt.  
 
Zu den Kommentar 27+28 : Diese Kommentare beziehen sich auf die Standortuntersuchung. Diese 
ist vom Verbandsgemeinderat im Vorfeld zum Verfahren des Teil-FNP entschlossen worden. Daher 
kann zum Erläuterungsbericht der Standortuntersuchung keine Stellungnahme abgegeben werden. 
Da die Standortuntersuchung bereits im Jahr 2023 erstellt wurde, können die Hyperlinks veraltet 
sein. Der Mittelwert wurde von allen zur Verfügung stehenden Ackerflächen berechnet.  
 
Sachbericht: 
 



 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu Kommentar 29: Die monetären Aspekte, welche im Zusammenhang mit 
Freiflächenphotovoltaikanlagen stehen, können und werden nicht im Teil-Flächennutzungsplan 
berücksichtigt. Die Ortsgemeinden können nur solche Flächen entwickeln, welche im Teil-
Flächennutzungsplan dargestellt sind. Dabei werden nicht alle Flächen, die dargestellt sind, 
realisiert werden. Mit der Ausweisung mehrerer Flächen pro Ortsgemeinde wird für die 
Ortsgemeinden offengelassen, welche Fläche sie realisieren möchten bzw. können.  
 
Zu Kommentar 30: Die Bürger haben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung mindestens zweimal 
die Möglichkeit zur Planung zu äußern. Allerdings sind alle Hinweise sachgerecht abzuwägen. Das 
bedeutet, dass der Wille der Bürger nicht zu 100% berücksichtigt werden kann. Bei ca. 20.000 
Einwohner repräsentieren die ca. 300 Stellungnahmen von Bürgern lediglich ca. 1,5% der 
Bevölkerung der VG Otterbach-Otterberg. 
 
Zu Kommentar 31: Die Vorschläge zur Gewichtung von Flächen für die 
Freiflächenphotovoltaikanlagen werden zur Kenntnis genommen. Auf der Grundlage der 
Standortuntersuchung, welche die Maximalkulisse an Standorten für Photovoltaikfreiflächenanlagen 
ermittelt hat, wurden alle Flächen in den Vorentwurf übernommen. Bei der Überarbeitung der 
Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung sieben Kriterien festgelegt. 
Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu Höfen, 800 m Puffer zur 
Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, PV-sensible 
Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen). Daraufhin wurde die 
Flächenkulisse angepasst und es sind einige Flächen entfallen, welche im Entwurf nicht mehr 
dargestellt werden. Wegen dem Fortschritt der Planung und dem Grunderwerb durch die Gemeinde 
wird die Fläche Nr. 95 im Entwurf jedoch weiter dargestellt. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage spielt im Flächennutzungsplan noch keine 
Rolle. Letztendlich ist es eine Entscheidung der Gemeinde bzw. des Projektierers, ob sich eine 
Anlage wirtschaftlich lohnt. Da der Flächennutzungsplan lediglich eine Angebotsplanung darstellt, 
kann der Aspekt der Wirtschaftlichkeit an dieser Stelle noch keine Berücksichtigung finden. Wegen 
dem Fortschritt der Planung und dem Grunderwerb durch die Gemeinde wird die Fläche Nr. 95 im 
Entwurf weiter dargestellt. 
 
Sachbericht: 
 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Zu Kommentar 33: Die Abwägung des Ertrags bzw. der Wirtschaftlichkeit obliegt dem Betreiber der 
PV-Anlage. Dies kann und wird im Teil-Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt werden. 
 
Zu Kommentar 34: Potenzielle Einspeisemöglichkeiten werden im Teil-Flächennutzungsplan, der 
eine Angebotsplanung darstellt, noch nicht berücksichtigt. Dies kann erst im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erfolgen, wenn das genaue Layout des Solarparks feststeht. Etwaige 
natürliche Hindernisse wie ein Bachlauf sind heutzutage kein Hindernis mehr, um die Trasse zum 
Einspeisepunkt zu verlegen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Denkmalschutz wird in der nachgelagerten Bebauungsplanung beachtet. 
 
Sachbericht: 



 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Solange keine konkreten Planungen für ein Nahwärmenetz vorliegen, kann dieses 
nicht berücksichtigt werden. 
 
  



Sachbericht: 
 

 



 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die aufgeführten Kriterien werden zur Kenntnis genommen. Die Sichtbarkeit hängt zudem nicht nur 
von der Entfernung, sondern auch von den topographischen Verhältnissen und dem Bewuchs ab.  
 
Hinweis: 
 
Im Anhang war ein Foto von der Fläche mit Blick auf das gegenüberliegende Wohngebiet 
angehängt. Darüber hinaus war im Anhang eine Liste der Einspruchsführer gegen diesen geplanten 
Standort des Solarparks mit kompletter Adresse und Unterschrift enthalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
  



Ö7 Bürgerin und Bürger aus Katzweiler vom 15.10.2024  

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Teil-Flächennutzungsplan um eine 
Angebotsplanung handelt. Das bedeutet, dass nicht alle Flächen zwingend auch umgesetzt werden. 
Die Ortsgemeinden können entscheiden, für welche Flächen sie einen Bebauungsplan aufstellen 
möchten.   
 
Bei der Überarbeitung der Flächen wurden in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung 
sieben Kriterien festgelegt. Diese lauten wie folgt: 200 m Puffer zur Siedlung und 150 m Puffer zu 
Höfen, 800 m Puffer zur Sonnenuhr, durchschnittliche Ertragsmesszahl über 39, Größe kleiner 5 ha, 
PV-sensible Rastgebiete, Landschaftsbild, Exponiertheit/ Landschaftsbild (Niederkirchen).  
Obwohl bei der Überarbeitung des Vorentwurfs Kriterien angelegt wurden, unter anderem auch ein 
Siedlungsabstand von 200 m, wird dies bei der Fläche Nr. 95 nicht berücksichtigt. Wegen dem 
Fortschritt der Planung und dem Grunderwerb durch die Gemeinde wird die Fläche Nr. 95 im 
Entwurf weiter dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  21 
Nein-Stimmen: 4 
Stimmenthaltungen: 0 

 
 
 
 
 

c) Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen 
und Hinweise sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen  
 
Das Gremium beschließt dem, nach Einarbeitung der zu berücksichtigenden Bedenken und 
Anregungen, vorliegenden Planentwurf zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:   21 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  



 
d) Das Gremium beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  25 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 

 
 
 
 
e) Das Gremium beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 25 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 

 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender: Schriftführer: 
  
  
  
(Harald Westrich) (Nico Alexander Heinz) 
Bürgermeister Schriftführer 
 


